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Zur Diagnose der Bundesfinanzreform
Prof. Dr. Herbert Sultan, Heidelberg

Die verschiedenen finanswirtschaftlichen Reformpläne, von denen einige bereits in früheren  
Heften des „Wirtschaftsdienst“ (Heft 711952, 1011953, 211954) besprochen worden sind, 
werden in dieser Abhandlung einer vergleichenden Betrachtung unterworfen. Nachdem  
der Autor zunächst seine Auffassung über eine große organische Finanzreform darlegt 
und sie an historischen Beispielen erörtert, untersucht er, in welchem Maße die großen  
vorliegenden Reform pläne (Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, Gutachten des 
Troeger-Ausschusses, Ritschl-Gutachten, Schmölders-Gutachten, Denkschrift des Instituts 
„Finanzen und Steuern“) dieser Aufgabe entsprechen. In einem besonderen Teil werden  
die in den verschiedenen Gutachten gestellten Einzelforderungen m iteinander verglichen. 
Abschließend werden die sich aus den verschiedenen Gutachten kristallisierenden Forde
rungen m it den Empfehlungen der Regierungsvorlage kritisch verglichen.

EINE HISTORISCHE PARALLELE

Der Titel des vorliegenden Aufsatzes erinnert ab- 
siditlidi an  eine in der Geschichte der deutschen 

Finanzwissenschaft m it Redit berühmte Abhandlung, 
die anläßlich einer der „großen" Finanzreformen des 
Kaiserreiches erschien, an den Aufsatz von Johann 
Plenge: „Zur Diagnose der Reidisfinanzreform“.*) Ge
wiß, die Probleme von 1909 und von 1954 sind quali
tativ und quantitativ verschieden; aber es lohnt sich 
noch heute oder gerade heute wieder, Plenges Ab
handlung zu lesen. „Es ist das eigentlich Beschämende 
an der gegenwärtigen Situation des Reiches, daß ein 
zugestandenerm aßen chronisches Übel uns durch die 
Dimensionen erschreckt, zu denen es angewachsen ist, 
und daß trotzdem kein organischer Plan aus der 
postenreichen Summe der voigeschlagenen Abhilfs
maßregeln ein Ganzes macht“ (a. a. O., S. 288/289). Man 
braucht in diesem Satz nur ein einziges W ort zu än
dern, um dem Unterschied von 1909 und 1954 gerecht 
zu werden: an Stelle der W orte „des Reiches“ sind die 
W orte „des Bundes" zu setzen. Plenge vergleicht dann 
die Finanzreform Sydows mit der M iquels; und in der 
Tat ist diese eine der wenigen Finanzreformen in  der 
an „Reformen" wahrlich nicht armen deutschen Finanz
geschichte, die ohne Anführungszeichen zu schreiben 
ist. W arum ist das der Fall?
Vor der Reform von 1909 wie vor derjenigen von 1954 
w aren — selbst abgesehen von direkten Äußerungen 
der Interessenten und ihrer Verbände — Zeitungen 
und Zeitschriften voll von Abhandlungen aus berufe
ner und unberufener Feder; es ist aber ein Kenn
zeichen des qualitativen Unterschieds der Situationen, 
daß sich dieses Mal W issenschaftler nicht nur als Pri
vatpersonen und nicht nur — wie 1909 etw a Plenge — 
hinterher zu der Aufgabe der Finanzreform äußerten, 
sondern gutachtlich vorher und z. T. im amtlichen oder 
halbamtlichen Aufträge. Eine wissenschaftliche k riti
sche Diagnose hat also dieses Mal bei diesen wissen-
*) Johann Plenge: ,,Zur Diagnose der Reichsfinanzrefonn", Zeit
schrift für die gesamte Staatswissenschaft, 65. Jahrgang, 1909.

schaftlichen gutachtlichen Äußerungen einzusetzen, um 
von hier aus die Regierungsvorlage kritisch zu be
urteilen. Das heißt: es ist zunächst zu prüfen, ob und 
inwiefern bereits die Aufgabe der Finanz- und Steuer
reform richtig erkannt worden ist.

DIE AUFGABE

Die Aufgabe ist se it geraum er Zeit Umrissen durdi das 
W ort von der „organischen" oder „großen" Steuer
reform. Auch Plenge wirft ja  der Sydowsdien Reform 
das Fehlen eines „organischen“ Plans vor und sagt 
gleich darauf im Hinblick auf die Reformen Miquels 
und Sydows, beide A ktionen könnten beanspruchen, 
„ZU den großen Finanzreformen gerechnet zu werden, 
die man in der Geschichte beachtet und an denen man 
die Probleme einer schöpferischen Finanzpolitik stu
diert" (S. 289). W as also ist eine „organische" oder 
„große" Steuerreform ihrem „subjektiv gemeinten 
Sinne“ nach — um Max W ebers soziologischen Ter
minus hier zu verwenden?
Günter Schmölders ha t das dogmenhistorische Ver
dienst, darauf hingewiesen zu haben, daß der Aus
druck „organische" Steuerreform von Adolph W agner 
stammt.®) W agner verw endet den Ausdruck eben im 
Hinblick auf die Miquelsche Steuerreform®); und er 
sagt kurz vorher sehr deutlich, welchem Bedürfnis die 
Reform Miquels Genüge tat: „Ein allgemeines Bedürf
nis nach tiefgreifender Steuerreform, in einer der 
neueren Entwicklung des W irtschaftslebens und Ver
kehrs, audi den neueren sozialen Ideen in der Be
steuerung angemessenen Richtung, w urde mehr und 
mehr im Publikum, Parlament, Verwaltung, Regierung 
empfunden."^) W enn w ir einmal von W agners „so
zialpolitischer Steueridee" absehen wollen, da sie für 
den hier wesentlichen Punkt irrelevant ist, so können 
wir sagen: Nach der Ansicht eines der größten Mei-
*) Günter Schmölders: „Organische Steuerreform. Grundlagen, Vor
arbeiten, Gesetzentwürfe", Berlin u. Frankfurt 1953, S. 2.
•) Adolph Wagner: ,,Finanzwissenschaft“ , 4. Teil, ,»Spezielle Steuer
lehre. Die deutsche Besteuerung des 19. Jahrhunderts", Leipzig 
1901, S. 38.
*) a. a. O., S. 37.
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Ster der deutschen Finanzwissensdiaft ist dann von 
einer „organisdien" Steuerreform zu sprechen, wenn 
sie — jedes W ort ist h ier wichtig! — „in einer der 
neueren Entwicklung des W irtschaftslebens und Ver
kehrs . . . .  angemessenen Richtung" vorgenommen 
wird. Drücken w ir denselben Gedanken in der moder
nen Terminologie aus: O rientierungspunkt einer „or
ganischen" Steuerreform muß die Struktur der Volks
wirtschaft und ihre W andlung sein. Die Reform 
Miquels w ar deshalb „organisch“, weil sie die der 
Struktur einer hochkapitalistischen Volkswirtschaft 
adäquate Einkommensteuer sdiufj denn diese ist 
eben — nach der treffenden Formulierung Neu
m arks — deren „Geschöpf und charakteristischer Aus
druck“.') Obwohl, wie zu zeigen sein  wird, die Pro
blematik komplizierter ist, kann daher bereits in  dem 
jetzigen Stadium unseres Gedankenganges festgestellt 
werden: Alle Bestrebungen, die heutige Reform als 
„Konjunkturspritze" zu verwenden, verfehlen gemäß 
dem Klassiker der deutschen Finanzwissenschaft den 
prim ären Sinn einer „organischen" Steuerreform!
Die verschiedenen wissenschaftlichen gutachtlichen 
Ä ußerungen sind nicht im gleichen Maße glücklich in 
der Fixierung des Sinnes der „organischen" Steuer
reform gewesen. Bei einer kritischen Betrachtung ist 
allerdings eine finanzsoziologische Vorüberlegung ein
zuschalten (die zunächst noch gar nicht auf den Inhalt 
cingeht): die verschiedenen gutachtenden Gremien 
oder Einzelpersonen stehen sozusagen nicht in der
selben Entfernung von der finanzpolitischen Front und 
wenden sich an verschiedene Adressaten. So ist be
kanntlich das Gutachten des W issenschaftlichen Bei
rats beim Bundesministerium der Finanzen an den 
Bundesfinanzminister gerichtet“), das Gutachten des 

i (hauptsächlich aus nicht an Instruktionen gebundenen 
! Beamten der Länderfinanzverwaltungen zusammen- 
■ gesetzten) sog. „Troeger-Ausschusses" an den Finanz

ausschuß des Bundesrats’), die Gutachten von Günter 
Schmölders ®) und Hans R itsth l') an die — im wesent
lichen gleichen — privaten  Organisationen und Ver
bände, das Gutachten des Bonner „Instituts ,Finanzen 
und Steuern'" *“) an die allgemeine Öffentlichkeit, im 
besonderen wohl auch an die Bundesregierung. Dabei 
träg t der Bericht des W issenschaftlichen Beirats deut
lich sichtbar die Spuren eines Kompromisses, ja  man 
hat m itunter den Eindruck der Echternacher Spring-

Fritz Neumark: „Theorie und Praxis der modernen Einkommens
besteuerung’', Bern 1947, S. 1.
•) ,.Organische Steuerreform'*, Bericht des Wissenschaftlichen Bei
rats beim Bundesministerium der Finanzen an den Herrn Bundes
minister der Finanzen, abgeschlossen am 14. Februar 1953, Bonn 
1953; weiterhin zitiert als ,,Wissenschaftlicher Beirat".
’) ,,Diskussionsbeiträge des Arbeitsausschusses für die große 
Steuerreform", Ein Bericht an den Finanzausschuß des Bundesrats, 
herausgegeben von Dr. jur. Heinrich Troeger, Staatsminister der 
Finanzen in Hessen, Stuttgart 1954; weiterhin zitiert als ,,Troeger- 
Ausschuß".
*) Günter Schmölders: ,.Umbau des Steuersystems? Gutachten zur 
Frage des Abbaues der Einkommensteuer (Lohnsteuer) und der 
Körperschaftsteaer zugunsten einer Um- und Ausgestaltung der 
Umsatzsteuer", abgeschlossen im März 1953, Köln 1953? weiterhin 
zitiert als ,,Schmölders-Gutachten".
•) Hans Ritschl: ,,Die große Steuerreform", Gutachten, abgeschlos
sen am 30. April 1953, 2. Aufl. November 1953, Köln 1953j weiterhin 
zitiert als „Ritschl-Gutachten".
»•) ,,Grundlagen und Möglichkeiten einer organischen Finanz- und 
Steuerreform", Institut ,.Finanzen und Steuern", Heft 30, Bonn 
1954} weiterhin zitiert als ,,Institut",

Prozession: zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. 
Immerhin ist der Bericht „nicht nur der Form nach ein 
solcher des Beirates in seiner Gesamtheit; das ist auch 
m it der Unterzeichnung des Berichtes durch die ein
zelnen M itglieder zum Ausdruck gebracht w orden“.“ ) 
Das w ar an sich um so erfreulicher, als bekanntlich die 
Institution der W issenschaftlichen Beiräte an sich ein 
Novum in  der deutschen W irtschafts- und Finanzpoli
tik  darstellt — m it dem charakteristischen Unterschied 
zu ihrem amerikanischen Gegenstück, dem „Council of 
Economic Advisers of the President“, daß sie nicht 
wie dieser auf gesetzlicher Grundlage beruhen**), son
dern ihre Existenz der Einsicht der M inisterialbüro- 
k ratie verdanken. Im Hinblick auf das wirtschafts- und 
finanzpolitische Schwergewicht gutachtlicher Ä ußerun
gen der deutschen W issenschaftlichen Beiräte kann 
man es aber — amicus Plato, sed magis amicus veri- 
tas! — nur bedauern, wenn zwei so hervorragendte 
Finanzwissenschaftler w ie Schmölders und Ritschl nach 
Mitunterzeichnung des Berichts des Wissenschaftlichen 
Beirats von ihrem  (an sich selbstverständlichen) Recht 
Gebrauch gemacht haben, in — von diesem Bericht in 
diesem oder jenem  Punkte abweichenden — eigenen 
Gutachten an andere A dressaten ihre in  dem Bericht 
nicht völlig zum Zuge gekommenen Ansichten zu ver
treten, dam it aber ihre vorherige Unterschrift des
avouiert haben. W ir w eisen auf diesen V organg bereits 
an dieser Stelle des Gedankenganges hin, an der es 
noch gar nicht um den sachlichen Inhalt der Auffassun
gen geht; denn er is t z. B. im angelsächsischen politisch
gesellschaftlichen Klima unvorstellbar! Dabei ist sich 
jedenfalls Ritschl der Tatsache bew ußt gewesen, daß 
h ier ein Problem vorliegt, w enn er im V orw ort zur 
ersten Auflage seines Gutachtens un ter Hinweis auf 
die Beratung der großen Steuerreform  in  m ehreren 
Gremien s a g t“ ): „Dem Ergebnis einer so ld ien  ge
meinsamen A rbeit haften immer die Eigenschaften 
von Kompromissen an. So begrüßte ich es dankbar' 
usw. In dem „So“ lieg t das Problem, das w ir im  Auge 
haben! Man kann Neum ark (der allerdings wohl mehr 
an die eigentliche Finanzpolitik dachte) nur zustim
men, wenn er sagt: „Ich habe d ie Beobachtung ge
macht, daß das W ort Kompromiß in  Deutschland, im 
strikten Gegensatz etwa zu England, immer im  schlech
ten Sinne gebraucht wird, d. h. Kompromiß gleich fau
ler Kompromiß. Das muß aber nicht so sein. Ein Kom
promiß kann ganz einfach das Ergebnis einer sorg-
“ ) W issenschaftlicher Beirat, S. 6.
“ ) Employment Act of 1946, Section 4. — Karl Brauer fordert in 
seinem Artikel „Organische Steuerreform?" (,,Der Steuerzahler", 
Mitteilungsorgan des Bundes der Steuerzahler, 5. Jahrgang, Nr. 1, 
Januar 1954, S. 2), ,,für die Vorbereitung der auf weite Sicht be
rechneten tiefgreifenden Reform unserer Finanz« und Steuerverfas
sung nach englischem Vorbild eine gemischte Kommission zu biU 
den". Die Berichte der englischen Royal Commissions, deren 
Weltgeltung Bräuer mit Recht betont, sind aber bekanntlich an 
das Parlament adressiert („presented to Parliament by Command 
of His (Her) Majesty"}; die Kommissionsmitglieder sind daher im 
wesentlichen Parlamentarier, die W issenschaftler und Interessenten 
als Zeugen vernehmen. Von ,,kontradiktorischen Verhandlungen" 
ist keine Rede. Und sicherlich arbeiten diese Kommissionen zwar 
,,gründlich", aber nicht besonders ,,rasch". Das ,,Colwyn-Com- 
mittee" z. B. wurde am 20. März 1924 berufen? der berühmte Be
richt „On National Debt and Taxation" (Cmd. 2800) wurde am 
15. November 1926 unterzeichnet und erschien 19271 Im Hinblick auf 
das Tempo der Arbeit können die Engländer nicht Vorbild seinl 
»») Ritschl-Gutachten, S.S.

254 1954AV



Sultan: Bundesfinanzreform

faltigen Abstimmung der verschiedenen Ansichten und 
Interessen sein und sollte es sein.“ **) W ir sind also 
— um es ganz deutlich zu sagen — der Ansicht: das 
Schwergewicht und die Durchschlagskraft der gutacht
lichen Äußerung des Wissenschaftlichen Beirats als 
der im eigentlichen Sinne des W ortes berufenen V er
tretung der deutschen Finanzwissenschaft sind durch 
die Sondergutachten zweier ih rer führenden Repräsen
tanten und M itglieder des Beirats pro tanto beein
trächtigt worden. Das ist zu betonen — selbst wenn 
diesen Sondergutachten in  diesem oder jenem Einzel
punkt inhaltlich dann der Vorzug zu geben ist!
Lassen wir jetzt die Festlegungen des Sinnes einer 
„organischen“ Steuerreform in  den verschiedenen Gut
achten Revue passieren.

G u t a c h t e n  d e s  W i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e i r a t s

Der Wissenschaftliche Beirat versteh t unter einer or
ganischen Steuerreform .e in  System von steuerpoliti
schen M aßnahmen,. . ., welches insbesondere folgende 
Erfordernisse erfüllt:
a) Ausgestaltung des Steuersystem s derart, daß der 

zu deckende Finanzbedarf auf möglichst ökonomi
sche und in  einer der herrschenden Rechtsüberzeu
gung und sozialen- Kulturgesinnung gemäßen 
W eise aufgebracht wird;

b) Abstimmung der einzelnen Glieder auf das Ganze 
des Steuersystem s und aufeinander derart, daß sich 
die einzelnen Steuern in ihrer A usgestaltung und 
ihren  vermutlichen W irkungen gegenseitig ergän
zen und möglichst wenig beeinträditigenj

c) Abstimmung sowohl m it dem grundsätzlich gewoll- 
ten W irtschaftssystem als auch m it den sich aus 
dem W irtschaftsablauf ergebenden wirtschaftspoli
tischen Aufgaben — beides unter Nutzung der Be
steuerung als W irtschafts- und sozialpolitisches 
Ordnungsmittel j

d) Anpassung des Steuersystem s an die politische 
Struktur der Bundesrepublik, insbesondere an die 
N otwendigkeit einer hinreichenden und zweck
m äßigen Ausstattung von Bund, Ländern und Ge
meinden mit Finanzmitteln.“

Der Kern ist natürlich Punkt c), dem in jeder Hinsicht 
zuzustimmen ist — bis in die Formulierung hinein. 
Man beachte: das Steuersystem soll »mit dem grund
sätzlich gewollten W irtschaftssystem abgestimmt" 
werden, während unter Punkt d) seine „Anpassung an 
die politische Struktur der Bundesrepublik“ verlangt, 
wird. Dieser Unterschied der Terminologie zwischen 
„Abstimmung“ und „Anpassung" is t wohl nicht nur 
einem stilistischen Wechsel des Ausdrucks zuliebe ge
macht worden, sondern drückt einen volkswirtschaft
lich-strukturellen Sachverhalt aus, über den bei der 
Auseinandersetzimg m it der These des Instituts 
„Finanzen und Steuern“ mehr zu sagen ist. Des w eite
ren ist zu verm erken, daß der Wissenschaftliche Bei
“ ) Vortrag von Neumark; „Grundsätzliches zur .Großen Steuer- 
reform' " in ,,Zur großen Steuerreform", Zwei Vorträge von Fi- 
nanzministex Dr. H. Troeger und Prof. Dr. F. Neumark, Wirtschaft 
und Gesellschaft, Heft 4, Hamburg 1953, S. 44j das Heft wird 
weiterhin zitiert als ,,Vorträge".
») Wissenschafüicher Beirat, S. 12/13.

ra t das Problem der „organischen“ Steuerreform mit 
Recht nicht „statisch“, sondern „dynamisch“ ansieht, 
wenn auf die „sidi aus dem W irtschaftsablauf er
gebenden wirtschaftspolitisdien Aufgaben“ hingewie
sen und eindeutig die „Nutzung der Besteuerung als 
W ir ts c h a ft s -  und sozialpolitisches O rdnungsm ittel“ ver
langt wird. Mit dieser Formulierung is t die der 
S truktur der heutigen Volkswirtschaften „organisch“ 
zugehörige „Ordnungsflnanz“ angesprochen, um auf 
den deutlichen Ausdruck des heutigen Altmeisters der 
deutsdien Finanzwissenschaft und Mitglieds des W is
senschaftlichen Beirats W ilhelm Geiloff hinzuwei
sen.'®) Die strukturelle Tatsache der „Ordnungsfinanz“ 
ha t nicht das Geringste m it „planwirtschaftlichen* 
Gedanken zu tun, w ie gegenüber M ißverständnissen 
immer w ieder zu betonen ist, sondern ist heute — in 
allen Volkswirtschaften der Erde — einfach eine 
Funktion der Größe des Anteils der öffentlichen W irt
schaft am  Volkseinkommen! und es ist keine geist- 
redchelnde Überspitzung, sondern eine simple Feststel
lung des Tatbestandes, wenn man darauf hinweist, 
daß heute auch ein Staat, der auf diese Ordnungsfunk
tion bew ußt oder unbewußt verzichten würde, eben 
m it diesem Verzicht eine bestimmte volkswirtschaft
lich-strukturelle Ordnungsfunktion ausübt. Es emp
fiehlt sich daher natürlich, die strukturelle Ordnung 
bewußt zu gestalten; von hier aus is t es zu verstehen, 
w enn Neum ark „unser Steuersystem  . . . etwas ge
eigneter für eine rationelle Konjunkturpolitik zu 
machen" wünscht*’). Das heißt m it anderen W orten: 
die „organische" Steuerreform ist die volkswirtschaft- 
lich-strukturelle Voraussetzung der rationellen Kon
junkturpolitik, sie besteht aber nicht darin, wie schon 
oben betont wurde, als „Konjunkturspritze" verw en
det zu werden.
Leider ha t aber nun der Wissenschaftliche Beirat die 
aus dem Punkte c) resultierende w eitere Problematik 
nicht in ihrem ganzen notwendigen Umfang verfolgt. 
Gewiß hat er — und das is t wohl das bleibende Ver
dienst des Gutachtens — die „organische“ Steuer
reform „organisch" mit der Reform des Finanzaus
gleichs in  einem wirklich konstruktiven Vorschlag 
verbunden. Hiervon w ird noch genauer zu sprechen 
sein; je tzt mögen zwei Feststellungen genügen. Auch 
wenn in  diesem Jah re  das Datum des 31. Dezember 
gemäß dem (geänderten) A rtikel 107 GG nicht drohen 
würde, hätte  eine „organische“ Steuerreform (im 
Sinne des Punktes c )) das heiße Eisen des Finanz
ausgleichs anpacken müssen; denn die Struktur der 
Volkswirtschaft verlangt im Zeitalter der Ordnungs
finanz und einer rationellen Konjunkturpolitik eine 
„angem essene“ finanzwirtschaftliche Gliederung der 
Gesamtstaatswirtschaft. Das heißt: eine an den volks
wirtschaftlich-strukturellen Problemen orientierte „or
ganische" Steuerreform verlangt — und ist unmöglich 
ohne — eine an diesen selben volkswirtschaftlich-

Siehe die neueste Darlegung der Gedanken Gerloffs in seiner 
„Steuerwirtschaftslehre" in dem im Erscheinen begriffenen Band II 
des ,.Handbuch der Finanzwissenschaft", S. 254 und besonders 
S. 257 f f. , $ 5: „Die Ordnungssteuer".

Vorträge, S. 56, dort gesperrt.
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strukturellen Problemen orientierte Reform des Finanz
ausgleichs. Gerade deshalb ist es außerordentlicäi zu 
begrüßen, daß der Wissenschaftliche Beirat bei seinem 
Reformvorschlag des Finanzausgleichs', orientiert an 
den volkswirtschaftlich-strukturellen Problemen, ge
genüber der Fehlkonstruktion des Grundgesetzes end
lich wieder in den drei Stockwerken Bund, Länder und 
Gemeinden denkt! Diese Feststellungen mögen, wie 
gesagt, hier genügen. Es w ird zur Reform des Finanz
ausgleichs nachher mehr zu sagen sein.
W ährend der Wissenschaftliche Beirat also die „orga
nische“ Zusammengehörigkeit von Steuerreform und 
Finanzausgleichsreform vollkommen erkannt hat, hat 
er die Bedeutung der aus den gleichen volkswirt
schaftlich-strukturellen Gründen notwendigen Haus
haltsreform  nicht berücksichtigt. Das liegt wohl daran, 
daß er — w ie es in  den ersten Sätzen des Berichts 
heißt 1®) — sich .nicht m it einer Untersuchung und 
W ertung der Höhe und Zusammensetzung unseres 
heutigen öffentlichen Finanzbedarfs befassen“ konnte, 
sondern »den bestehenden Finanzbedarf . . . zunächst 
als gegebene, überragend wichtige Tatsache hin
nehm en“ mußte. Das .zunächst“ erweckt zwar Hoff
nungen; die Folge des Verzichts auf eine Diskussion 
der Haushaltsproblem atik aber is t die Kautschukfor
mulierung von Punkt a). ln  bewußtem Gegensatz zum 
Wissenschaftlichen Beirat hat das Institut „Finanzen 
und Steuern" die H aushaltsproblem atik an- und auf
gegriffen ̂ °)! ob und inwiefern in  befriedigender 
W eise, w ird noch zu erörtern sein.
Die bisherigen Ausführungen wollten zunächst — an 
Hand des Berichts des Wissenschaftlichen Beirats als 
der zeitlich frühesten und in  vorderster finanzpoliti
scher Front stehenden gutachtlichen Äußerung — die 
grundsätzliche Zusammengehörigkeit von Steuer
reform, Finanzausgleichsreform und Haushaltsreform 
herausstellen, wenn m an (im Sinne W agners) über
haupt von einer „organischen“ Reform „in einer der 
neueren Entwicklung des W irtschaftslebens und Ver
kehrs angemessenen Richtung" sprechen will. An 
Hand der anderen gutachtlichen Äußerungen soll die 
Problematik w eiter erhellt und vertieft werden, damit 
die Aufgabe k lar erkannt und gestellt w erden kaim.

G u t a c h t e n  d e s  T r o e g e r - A u s s c h u s s e s  

An anderer Stelle der vordersten finanzpolitischen 
Front stand der Troeger-Ausschuß. Für ihn gilt die 
Gleichung: „große" gleich „gründliche“ Steuerreform; 
das heißt: es kommt nach ihm darauf an, „die be
triebswirtschaftlichen Interessen mit den staatlidien 
und volkswirtschaftlicfaen Bedürfnissen abzustimmen, 
die S teuerlast sozial zu verteilen, die Steuervergünsti
gungen und Subventionen abzubauen und die Steuer
gesetze und die Steuerverw altung zu vereinfachen" “̂). 
Augenscheinlich sind hier Mittel (Abbau der Steuer
vergünstigungen und Subventionen, Vereinfachung 
der Steuergesetze und der Steuerverwaltung) und 
Zweck (die beiden ersten Punkte) auf eine Stufe
**) Wissenschaftlicher Beirat, S. U.
“ ) Institut, S. 8 und besonders S. 22 £f.
=") Troeger-AusschuB, S. 9.

gebracht; dabei kann man der Formulierung von 
Punkt 1 nur bei sehr wohlw ollender Interpretation 
den W agnerschen Sinn einer organischen Steuer
reform unterschieben. Es spielt h ier aber der Gedanke 
mit, eine Steuerreform bedeute eine Umstellung des 
Steuersystem s, indem man „statt der bisherigen 
Steuerquellen neue und ergiebigere Steuern unter Ab
schaffung der bisher erhobenen einführt“ ‘̂) — ein Ge
danke, der aus dem (an sich natürlich zutreffenden) 
Grunde abgelehnt wird, „neue ergiebige Quellen sind 
kaum aufzuzeigen" ^i). Auch Neumark argumentierte 
ähnlich ^*); es traf aber den Nagel auf den Kopf, wenn 
Ritschl dem gegenüber darauf hinwies, es handele sidi 
nicht um .d ie  Suche nach neuen S teuern“, sondern bei 
der „gründlichen“, das heißt grundlegenden Reform 
ginge es eben um die Änderung .am  Grunde des 
Systems“, „an den Fundamenten! Also nicht nur eine 
Bereinigung, eine Berichtigung, ein Beseitigen von 
Schönheitsfehlern, ein Ausbügeln von Ungleichheiten, 
sondern etwas, was bis an die* Fundam ente des 
Systems reicht." **) Diese „Fundamente des Systems“ 
aber sind, wie imm er w ieder zu betonen ist, m it der 
tatsächlichen Struktur der Volkswirtschaft gegeben. 
W eil die tatsächliche volkswirtschaftliche Struktur 
nicht harmonisch, sondern — in dieser oder jener 
Form**) — antagonistisch ist, ergibt sich eben die Not
w endigkeit der Abstimmung der „betriebswirtschaft
lichen Interessen m it den staatlichen und volkswirt
schaftlichen Bedürfnissen“.
Schließlich is t zu betonen, daß d er Troeger-Ausschuß 
die Fragen des Finanzausgleichs, auf die er natürlich 
in seinen Beratungen immer w ieder stieß, deshalb 
nicht erörterte, weil er „keinen A uftrag“ zu ihrer Be
handlung hatte  *5). Man könnte sich allerdings vor
stellen, daß er seinen Auftraggeber, den Finanzaus
schuß des Bundesrats, darüber inform iert hätte, eine 
wirklich „gründliche“, „an die Fundamente" gehende 
Untersuchung der ihm übertragenen Fragen schlösse 
die Diskussion des Finanzausgleichs m it ein . . . Mit 
derselben Begründung des nicht so w eit reichenden 
Auftrags lehnte der Troeger-Ausschuß auch die „an 
sich naheliegende“ Verknüpfung der Großen Steuer
reform „mit einer gründlichen Änderung des Haus
halts" ab; allerdings werden darunter „eine weit
reichende V erw altungsreform “ und ein „umfassender 
Abbau staatlicher Aufgaben, die zu einer fühlbaren 
Senkung der Steuern führen", verstanden*®). Es wird 
noch zu zeigen sein, worin die wirkliche Problematik 
der H aushaltsreform  liegt.
In der Gesamtkonzeption der gestellten Aufgabe 
bleibt also der Troeger-Ausschuß insofern h in ter dem
*̂ ) Siehe den Aufsatz von Bundesfinanzrichter Dr. Hartz (Mün
chen), einem Mitglied des Troeger-Ausschusses, über ,,Die große 
Steuerreform" in der Zeitschrift ,,Der Betriebs-Berater“ , 9. Jahr
gang, Heft 4, 10. Februar 1954, S. 105.
“ j Vorträge, S. 35/36. ») Vorträge, S. 59.
'*) Für Ritschl ergibt sich der Antagonismus — gemäß seiner alten 
These von 1925 (,.Theorie der Staatswirtschaft und Besteuerung") 
— aus der ,,Überlagerung” der Steuer- über die Marktwirtschaft. 
Dabei bedeutet die Besteuerung ,,eine nachträgliche Umformung 
der freien Einkommensverteilung in der Marktwirtschaft", nimmt 
aber andererseits „schon an den Roherträgen in ihrem Entstehen" 
teil. (Ritschl-Gutachten, S. 15.) Nur letzteres ist natürlich zutref
fend, ersteres eine ideologische Konstruktion.
“ ) Troeger-Ausschuß, S. 156. ““) Troeger-Aussdiuß, S. 1.
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W issenschaftlidien Beirat zurück, als die Orientierung 
der Reform an der S truktur der Volkswirtschaft nidit 
in der erforderlichen Schärfe deutlich wird und als die 
„organisch“ dazugehörige Reform des Finanzaus
gleichs nicht angepackt wird; vielleicht aber ist es 
heute von einem an den Finanzausschuß des Bundes
rats adressierten Bericht zuviel verlangt, die Reform 
des Finanzausgleichs im Lichte der volkswirtschaftlich- 
strukturellen Problematik zu analysieren . . . A nderer
seits ist dankbar zu vermerken, daß gerade der Troe
ger-Ausschuß die Gefahr auf sich genommen hat, 
„naditräglidi als einseitig und fiskalisch orientiert hin
gestellt zu w erden“, indem er „bewußt alle Interessen
ten bei seiner A rbeit ausgeschaltet“ hat. Es w ird mit 
erfrischender Deutlidikeit gesagt, daß der Ausschuß 
„die größte Gefahr für das Gelingen der Großen 
Steuerreform als einer der w iditigsten Aufbaumaß
nahmen der Bundesrepublik . . .  in  den Interessenten
gruppen, deren Reformvorsdiläge zum Teil nur V er
wunderung erregen“, s i e h t I n  der Tat: es gibt eine 
so große Anzahl derartiger Reformvorschläge, daß es 
verständlich erscheint, wenn der M ann auf der Straße 
die Vorstellung erhielt: Steuerreform ist, wenn ich 
keine Steuern zu zahlen habe!
Das letzte Gremium, das Aufgaben, „Grundlagen und 
Möglichkeiten einer organisdien Finanz- und Steuer
reform“ umfassend (und am umfassendsten) behandelt 
hat, ist das „Institut ,Finanzen und S teuern '", Aber 
bevor wir durch die kritische Analyse der A rt und 
Weise, wie diese Denkschrift die Aufgabe gestellt 
sieht, die eigentliche Problematik einer Finanz- und 
Steuerreform deutlidi machen, empfiehlt es sich, die 
beiden Gutachten von Ritschl und Sdimölders im Hin- 
blidc auf die Aufgabenstellung zu erörtern.

R i t s c h l - G u t a c h t e n

Wir haben schon erwähnt, daß Ritschl mit Recht an 
der volkswirtschaftlich-strukturellen Problematik als 
den „Fundamenten des System s“ einsetzt, die er 
— gemäß seiner alten These in subjektiv verständ- 
hcher, w enn auch u. E. ideologisdi-konstruktiver 
Weise — in der „Überlagerung" der Steuer- über die 
Marktwirtschaft sieht; es bleibt nodi zu ergänzen, daß 
auch Ritsdil mit Recht in sein  Gutachten die Finanz
ausgleichsreform einbezieht ̂ '). Er verw eist hier auf 
ein schon früher (gemeinsam mit V ertretern der Ham
burger Finanzbehörde) ausgearbeitetes Gutachten^®), 
das dieser Behörde am 10. Oktober 1951 ersta tte t w or
den ist. Der besondere Vorzug dieses Gutachtens liegt 
in der Vorlage von zwei alternativen Vorschlägen: in 
„Vorschlag A" w ird die verfassungsändernde Voraus
setzung einer Bundesfinanzverwaltung gemacht, w äh
rend in „Vorschlag B" dann diese Voraussetzung fal
lengelassen wird. Um so bem erkenswerter ist das Re
sultat: „Ein Finanzausgleidi nadi den Grundzügen des 
Vorschlages A erscheint . . . zugleich als die notw en
dige Voraussetzung für die se it langem ngekündigte 
und dringend notwendige große organsche Steuer- 
•̂ ) Ritschl-Gutachten, S. 64.
•®) Hans Ritschl: ,,Eine Neuregelung des Finan-^ausgleichs in Be
ziehung zu AiUkel 107 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik", 
Finanz-Archiv, N. F.. Bd. 13, Heft 2 (1952), S. 369 ff.

reform."^®) So weit, so gut — obwohl natürlich mit 
demselben Rechte die „organische große Steuer
reform “ „als die notwendige Voraussetzung" der 
Finanzausgleichsreform anzusprechen ist. Die Finanz
ausgleichsreform erschöpft sich aber nicht in der (not
wendigen!) Errichtung der Bundesfinanzverwaltung “̂) ; 
diese Reform ist prim är nicht ein verwaltungsrecht
liches, sondern gleichfalls ein volkswirtschaftlidi- 
strukturelles Problem, und zwar aus einem sehr ein
fachen Grunde: Der Steuerzahler bezahlt Bundes-, Län
der- und Gemeindesteuern aus demselben Geldbeutel! 
Eben deshalb verlangt eine Finanzausgleichsreform 
ein Denken in den drei Stockwerken! Und gerade das 
setzt auch wieder eine Haushaltsreform voraus, über 
deren Notwendigkeit von Ritschl aber nichts gesagt 
wird.

S c h m ö l d e r s - G u t a c h t e n  

’ Ebensowenig erkennt Schmölders die notwendige Zu
sammengehörigkeit von Haushaltsreform und Steuer
reform, während er andererseits betont, daß mit dem 

i Reformprojekt die „Probleme des Finanzausgleichs 
' und der Finanz Verwaltung" verbunden sind, „für die 

gegebenenfalls zweckmäßige Lösungen gefunden wer- 
/ den müssen und können"; diese Probleme werden 

aber nicht behandelt, noch w ird audi nur die gering
ste Andeutung darüber gemacht, in welcher Richtung 
sich nach Schmölders' Ansicht die „zweckmäßigen Lö
sungen“ bewegen müßten; sondern „das Gutachten 
beschränkt sich bewußt auf die grundsätzlichen finanz- 
und steuerpolitisdien Fragen eines organischen Um
baus des deutschen S teuersystem s"’'). Leider fehlt 
auch nicht nur jede Andeutung darüber, warum sich 
das Gutachten diese Beschränkung auferlegt; außer
dem wird — was schwerer w iegt — nicht die Frage 
erörtert, inwiefern angesichts dieses Verzichts auf die 
Analyse der Problematik der Finanzausgleidisreform 
überhaupt noch von einem „organischen Umbau des 
deutschen Steuersystems" die Rede sein kann!
Dagegen h a t sich Schmölders dankenswerterweise 
nicht nur in seinem Gutachten, sondern zu wiederhol
ten M a le n  ®2) über die volkswirtsdiaftlich-strukturelle 
Basis jeder „organischen Steuerreform" geäußert. 
Allerdings finden sich nuancierende Formulierungen, 
die mitunter über das Maß von Nuancierungen hin
ausgehen. W ir haben auf das hier vorliegende Pro
blem im Grunde genommen bereits aufmerksam ge
macht, als w ir auf den Untersdiied der Terminologie 
des W issensdiaftlichen Beirats in seiner Kennzeich
nung der „organischen Steuerreform “ zwisdien „Ab-
'*) A. a. 0„ s. 377.
’") Vgl. zu dieser Problematik den Aufsatz von Gerhard W acke: 
,,Das Gesetz über die Finanzverwaltung. Uber seine Unvereinbar
keit mit dem Grundgesetz", Finanz-Archiv, N. F., Bd. 12, Heft 4, 
1951.
•*) Schmölders-Gutachten, S. 7.
“*) Außer auf das Gutachten und auf das in Fußnote 2) genannte 
Buch „Organische Steuerreform" sei vor allem verwiesen auf den 

■ Aufsatz; ,,Steuersystem und W ettbewerbsordnung", Ordo-Jahrbuch, 
Bd. 3, 1950, S. 135 ff. (weiterhin zitiert als „Ordo-Aufsatz") und 
auf den auf der Tagung der ,,Aktionsgemeinschaft Soziale Markt
wirtschaft E. V ." am 18. November 1953 gehaltenen Vortrag: ,,Die 
große Steuerreform" (weiterhin zitiert als „Schmölders-Vortrag"). 
(Die Vorträge der Tagung sind unter dem Titel: ,,Wir fordern von 
Regierung und Bundestag die Vollendung der Sozialen Marktwirt
schaft" im Vita-Verlag, Bad Nauheim 1954 erschienen; weiterhin 

- zitiert als ,,Tagung".)
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Stimmung" und „Anpassung" hinwiesen. Sdimölders 
dagegen spricht in vermeintlich gleichem S inne“ ) von 
der „Abstimmung“ des Steuersystem s mit dem W irt
schaftssystem und von seiner „Anpassung" an das 
W irtschaftssystem und übersieht m it dieser Gleich
sinnigkeit einige hier involvierte Probleme, die nun
mehr an Hand der Denkschrift des Instituts „Finanzen 
und Steuern" geklärt werden sollen.

D e n k s c h r i f t  d e s  I n s t i t u t s  
,. F i n a n z e n  u n d  S t e u e r n "

Diese Denkschrift hat die Aufgabe einer organischen 
Steuer- und Finanzreform am umfassendsten an
gepackt; man könnte sogar meinen, daß der eine oder 
andere Fragenkomplex nicht unbedingt zu den 
„Grundlagen“ einer solchen Reform gehört. Jedenfalls 
hat aber die Denkschrift die Aufgabe ihrem Umfange 
nach erschöpfend und in vielen, aber leider nicht in 
allen grundlegenden und in wichtigen Einzelfragen 
auch richtig gestellt. Zu den Ausnahmen gehören lei
der die Thesen über das Verhältnis von W irtschafts
struktur und Steuersystem und über die damit zusam
menhängenden F ragen— das heißt: zu den Ausnahmen 
gehört leider die Sicht des Fundamentalproblems.
Es handelt sich um die „Eingliederung" der öffentlichen 
Finanzwirtschaft in das System der Marktwirtschaft. 
So heißt es schon bei der vorangestellten „Zusammen
fassung der Ergebnisse", daß es das Ziel einer organi
schen Finanz- und Steuerreform sein muß, „die öffent
liche Finanzwirtschaft marktwirtschaftlichen Grund
sätzen zu unterwerfen" ‘̂)i so werden die „Aufgaben 
einer organischen Finanz- und Steuerreform" u. a. da
hingehend formuliert, daß „sich auch der Finanzbedarf 
in der Bundesrepublik den Grundsätzen der M arkt
wirtschaft unterw erfen“ muß, „wenn auch diese in der 
Bundesrepublik noch nicht vollkommen ist"®®); und so 
wird schließlich gefordert, daß die „öffentliche Finanz
wirtschaft . . .  in das gewollte marktwirtschaftliche 
System eingegliedert und ein Teil derselben sein" 
muß.3«)
Diese Vorstellung, genauer: dieses „Modell“ der
— „in der Bundesrepublik noch nicht vollkommen“ 
verwirklichten — Marktwirtschaft, in die die öffent
liche Finanzwirtschaft folgerichtig „einzugliedern“ ist 
und deren „marktwirtschaftlichen Grundsätzen“ sie 
sich zu „unterwerfen" hat, bedeutet aber nichts ande
res als einen gedanklichen Versuch am untauglichen 
Objekt. Denn welches schmückende Beiwort man auch
•’) So heißt es schon im Ordo-Aufsatz (S. 136): ,,Je besser Steuer
system und Wirtschaftsfystem aufeinander abgestimmt sind, desto 
wirksamer tragen beide zur Erreichung des gesamtwirtschaftlichen 
Zieles bei"j ln gleichem Sinne in „Organische Steuerreform": 
Die heutige Wirtschaftsordnung verlangt „gebieterisch nach einer 
neuen Abstimmung zwischen Steuersystem und W irtschaftssystem" 
(S. 1), und ganz deutlich gleich darauf (S. 2): „Es handelt sich bei
dieser Steuerreform  um eine Abstimmung mit dem Wirt-
schaftsorganismus". Im Schmölders-Gutachten dagegen wird die 
„organische Steuerreform" gekennzeichnet (S. 9) als „die Ver
wirklichung eines Steuersystems, das . . . .  den Gesetzen des W irt
schaftslebens möglichst weitgehend angepaßt ist", während es im 
Schmölders-Vortrag — unter, wie gezeigt, inkorrekter Beziehung 
auf den Wissenschaftlichen Beirat — heißt (S. 45), ,,daß das 
Steuersystem nunmehr ernsthaft dem Wettbewerbssystem angepaßt 
werden muß, dem System unserer Wirtschaftsordnung, der sozialen 
Marktwirtschaft". Der nächste Schritt in der Skala ,,Abstimmung
— Anpassung" führt zu der im Text erörterten These des ,,In
stituts". ^*) Institut, S. V. 55j Institut, S. 8 .
**) Institut, S. 10, siehe auch S. 17.

der M arktwirtschaft geben möge — gleichgültig ob 
man von der „Sozialen M arktwirtschaft“ oder von 
ihrem „logischen Gegensatz", der „unsozialen“ bzw 
(„höflicher") der „herkömmlichen“ 3’), also kapitalisti
schen M arktwirtschaft spricht; die gesamte Volkswirt
schaft ist keine hundertprozentig reine Marktwirt
schaft, ist es nie gewesen und kann es nicht sein! Son
dern die gesamte Volkswirtschaft ist heute wie von 
jeher aus den Sektoren der öffentlichen Finanz- und 
der privaten M arktwirtschaft zusammengesetzt, denen 
verschiedene „Grundsätze" und „Gesetzlichkeiten" zu
grunde liegen und zugrunde liegen müssen. Die not
wendige „Abstimmung“ der beiden Sektoren ist eben 
ausgedrückt in dem W ort von der „Ordnungsfinanz", 
die selbstverständlich in der Gegenwart mit dem ge
wachsenen Anteil der öffentlichen W irtschaft am 
Volkseinkommen ihre besonderen Probleme aufwirft. 
Ohne Zweifel ist m it dem Wachstum der quantitativen 
eine neue qualitative Problematik entstanden ®̂); diese 
neue Q ualität ist aber durchaus nicht gänzlich ohne 
Bezug zur Vergangenheit.
W ie die Denkschrift mit Recht feststellt ̂ "), hängen die 
Fragen von zwei „Haupt“- bzw. Haupt- und Neben
zwecken der Besteuerung eng hierm it zusammen. Es 
klingt sehr logisch, wenn gesagt wird: „Dasselbe Mit
tel kann nicht zwei Zwecken gleichwertig dienen. Es 
muß der eine Zweck unter dem anderen leiden.“ Aus 
der Finanzgeschichte können w ir aber lernen, daß 
diese These falsch ist. W ir haben schon an anderer 
Stelle^“) an die wirklich „große“ und „organische“ 
„klassische" Finanz-, Zoll- und Steuerreform des 
„klassischen" liberalen Finanzpolitikers Gladstone in 
der M itte des 19. Jahrhunderts erinnert: Gerade weil 
die Einkommensteuer ihren „Hauptzweck" der Ein
nahmebeschaffung für den Staat so vorzüglich erfüllte, 
konnte Gladstone, der ihr Gegner war, sie als Mittel 
zur „Abstimmung" des Finanzsystems m it dem libera
len W irtschaftssystem benutzen und dem Unterhaus in 
seiner berühm ten ersten Budgetrede von 1853 sagen: 
„The second income tax has been the Instrument by 
which you have introduced, and by  which I hope ere 
long you m ay perfect, the effective reform of your 
commercial and fiscal system." “ )
W enn daher die Denkschrift — im Gegensatz zum 
W issenschaftlichen Beirat, der, w ie gezeigt, die „Be
steuerung als Wirtschafts- und sozialpolitisches Ord
nungsm ittel“ nutzen w ollte — „die Reform der Be
steuerung im Rahmen der organischen Finanz- und 
Steuerreform" in  erster Linie in der Erreichung des 
Hauptzwecks, „nämlich der Gewinnung von Einnah
men“ sieht, so ist m it dieser rein  „finanzwirtschaft- 
lichen" (lies: fiskalischen!) Sicht genau das aus
gesprochen, was bei der Reform zu verm eiden ist. Mit 
anderen W orten: W enn die Volkswirtschaft als hun
dertprozentige M arktwirtschaft gesehen wird, dann ist
” ) Vgl. Alexander RQstow, Tagung, S. 16.
«) Institut, S. 28. »“J Institut, S. 9.
*•) Aufsatz des Verfassers: ,,Functional Finance und Finanz
soziologie” , Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 
Bd. 164, H efts (1952), S. 329/330.

Siehe Edwin R. A. Seligman.: „The Income Tax“ , 2. Aufl. New 
York 1921, S. 151.
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die finanzwirtschaftlich notwendige Folge der Fiskalis
mus, den es zu überwinden gilt; beides ist Vorder- 
und Rückseite derselben Medaille! W ir wollen aber 
doch in diesem Zusammenhang die Bezugnahme auf 
„alle heiligen und zarten Dinge" lieber aus dem 
Spiel lassen und nicht eine ad-hoc-soi-disant-„Soziolo- 
gie" treiben! Es hängt mit dieser Sicht zusammen, 
wenn in der Denkschrift in wissenschaftlich nachlässi
ger W eise zu w iederholten M alen dann von „der 
Wirtsdiaft" gesprochen wird, wenn — wie in der W ei
marer Republik — die O rganisationen der U nterneh
mer gemeint sind. Die Fehlsidit der „Eingliederung" 
der Finanzwirtschaft in die M arktwirtschaft aber wird 
im Grunde genommen von der Denksdirift selbst er
kannt, wenn es in  anderem, engerem Zusammen
hänge h e i ß t „ D i e  in  der Privatwirtschaft-herrschen
den Gepflogenheiten lassen sich auf das Steuerrecht 
als öffentlidi-rechtliches Gewaltverhältnis nicht über
tragen." ^
Nun steht es selbstverständlich außer Zweifel, wie die 
Denksdirift mit Recht betont und wie schon oben ver
merkt wurde, daß eine neue qualitative Problematik 
entstanden ist — nid it nur in der Bundesrepublik! W ir 
haben den Grund und den Verlauf dieser finanz- und 
volkswirtschaftlichen Strukturwandlungen bereits an 
anderer Stelle klargelegt so daß hier der Hinweis 
darauf genügen mag. Die, Denksdirift geht mit Recht 
von W agners „Gesetz des steigenden Staatsbedarfs“ 
aus^®) und wendet sich mit gleichem Redit gegen die 
Berufung auf dieses „Gesetz“ „bei jedem Steigen 
einer öffentlichen Ausgabe". M erkwürdigerweise aber 
übersieht die Denkschrift trotz des von ihr selbst ge- 
braditen Zitats, daß „Erklärung, Rechtfertigung und 
Begründung" des W agnerschen „Gesetzes" in den 
volkswirtschaftlichen Strukturen und ihren W andlun
gen zu finden sind, nämlich „im Entwidilüngsbedürf- 
nis des Volkslebens und in den Veränderungen, 
welche diesem Bedürfnis gemäß in der Kombina
tion (!) des gemein-, besonders zwangsgem einwirt
schaftlichen und des privatwirtschaftlichen Systems 
vor sich gehen", ein Entwicklungsbedürfnis, das die 
„finanziellen Schwierigkeiten" „auf die D auer“ über
windet. Es ist mindestens inkorrekt, im Hinblidi auf 
diese von W agner erwähnten „finanziellen Schwierig
keiten" sein „Gesetz" so zu interpretieren, daß es sidi 
„auf die Zunahme des ,zwangsgemeinwirtschaftlichen' 
Systems" beschränkt. W ie wir schon an anderer 
Stelle^’) sagten: „Das vielzitierte ,Gesetz der wachsen
den Staatstätigkeit' von Adolph W agner . . . zeigt . . . 
seinen eigenen soziologischen Inhalt erst, wenn wir 
es auf die volkswirtschaftlichen Strukturen und ihre 
W andlungen beziehen."
Der Kern der Frage ist natürlich der Trend der w eite
ren Entwicklung. Mit Redit stellt die Denkschrift fest, 
daß „das Rad der Entwicklung nicht rückwärts gedreht
«) Institut, s. 9. ") z. B. s. 3, S. 74 und passim. ") S. 73.
“ ) „Functional Finance und Finanzsoziologie", S. 330 ff.
“ ) Institut, S. 11. — Vifagner schrieb übrigens seinen Vornamen — 
anders als ein bekannter Namensvetter — mit ,,ph’‘, nicht mit ,,f". 
” ) Abhandlung des Verfassers; „Finanzwissenschaft und Sozio
logie", Handbuch der Finanzwissenschaft, Band I, Tübingen 1952, 
S. 89.

w erden“ kann; im Hinblick auf die Reformproblematik 
aber ist es mindestens irreführend, drohend auf den 
„W eltstaat" als „die letzte Konsequenz dieser Ent
wicklung" nach außen und auf den „totalen Staat mit 
dem Maditanspruch über den ganzen Menschen, auch 
über seine Seele", als das „Ende der Entwidclung" 
nach innen hinzuweisen^®). Gewiß: das Schwergewicht 
der Volkswirtschaften und der Staaten verschiebt sich 
auf größere Einheiten: volkswirtschaftlich leben wir 
im Zeitalter der „économie dominante" im Sinne von 
François Perroux^°), staatlich nach außen im Zeitalter 
der „europäischen Integration"®“); gerade auch des
halb, und gerade auch weil wir nach innen der „Um
gestaltung des Staates zum Leviathan“ ®̂) entgehen 
wollen, stehen die Reform des Finanzausgleichs und 
die Haushaltsreform notwendigerweise mit zur Dis
kussion.
Oben wurde versdiiedentlidi bemerkt, daß das Gut
achten des Wissenschaftlichen Beirats hinsichtlich der 
Finanzausgleichsreform ®̂) endlich wieder in drei 
Stockwerken denkt; das gleidie gilt für die Denk
schrift des Instituts „Finanzen und Steuern", das aller
dings im Gegensatz zum Wissenschaftlichen Beirat 
keinen so konstruktiv durchdachten Vorschlag, son
dern nur einzelne „Neue Anregungen für den Finanz
ausgleich“ gibt, dafür aber durch interessantes, aller
dings etwas sporadisches Zahlenmaterial im Anhang 
entschädigt52) — wie es überhaupt weit stärker als die 
anderen Gutachten statistisches M aterial bietet. Bei 
alledem fällt allerdings auf, daß nicht nur der Name 
des größten Sachverständigen in Fragen des Finanz
ausgleichs, den die deutsche Finanzpolitik und Finanz- 
w issensdiaft in ihrer Geschichte aufzuweisen hat, der 
Name von Johannes Popitz nicht genannt wird, son
dern daß — und das ist erheblich schwerwiegender — 
auch seine grundlegenden Erkenntnisse höchstens als 
Obertöne mitschwingen, anstatt das Leitmotiv abzuge
ben. Der Grund dafür liegt wohl darin, daß die Re
formvorschläge natürlich von dem Grundgesetz aus
zugehen haben — in dem vom Popitzschen Geist aller
dings auch n id it ein Hauch zu verspüren ist —, ob
wohl umgekehrt gerade diese Tatsache die Besinnung 
auf die Popitzschen Gedanken erfordert hätte, wenn 
von der Reform des Finanzausgleichs überhaupt die 
Rede sein soll. Man denkt hier unwillkürlich an die 
bekannten Verse Lessings über Klopstock:

„Wer wird nicht einen Klopstock loben?
Doch wird ihn jeder lesen? —  N e in  “

W er wird nicht einen Popitz lo b e n . . . .
Bis zu Popitz ■— und heute wieder — wurde ja die 
Grenzlinie zwischen den drei „Stockwerken“ der 
finanzwirtschaftlichen Gliederung folgendermaßen ge
zogen: auf der einen Seite stand (steht) das Reich (der
«) Institut, S. 12.
") Siehe von den Werken von François Perroux vor allem: ,,Le 
plan Marshall ou l'Europe nécessaire au monde", Paris 1948, und 
den Aufsatz: ,.Esquisse d'une théorie de l'économie dominante" in 
der Zeitschrift: ,.Économie appliquée", vols. 2/3, 1948.

Vgl. auch den Hinweis von Neumark, Vorträge, S. 57.
“ ) Vk^issenschaftlicher Beirat, S. 7ä ff.
“ ) Institut, S. 139 £f., Anlagen 3b, 4, 5, 6, 7. — Das „Sporadische" 
gilt für Anlage 6 ; „Zerstörung und Wiederaufbau in einigen 
Städten der Bundesrepublik".
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Bund), auf der anderen standen (stehen) Einzelstaaten 
(Länder) und die Gemeinden. Popitz aber zog die 
Grenzlinie anders ^̂ ): auf der einen Seite Reich und 
Länder — hier ergibt sich die „Zentralfinanzmasse" —, 
auf der anderen die Gemeinden — die „Lokalfinanz
masse". Damit — und erst damit — war das volks
wirtschaftlich-strukturelle Problem des Finanzaus
gleichs als der finanzwirtschaftlichen Gliederung der 
S taaten gestellt: denn in jedem Staat — gleichgültig, 
ob Einheits- oder Bundesstaat ■— stehen sich „Zentral
finanzmasse“ und „Lokalfinanzmasse“ gegenüber. Die 
Differenzierung der „Zentralfinanzmasse" in Reich 
(bzw. Bund) und Länder kommt erst an zweiter Stelle, 
nachdem sie zunächst einmal mit der „Lokalfinanz
m asse“ konfrontiert worden ist. Hören wir Popitz; 
„Kernpunkt eines Finanzausgleichsplanes ist nicht die 
Ordnung des Verhältnisses zwischen Reich und Län
dern. Die eigentlichen Partner des Finanzausgleichs 
sind der Staat auf der einen Seite und Gemeinden und 
Gemeindeverbände auf der anderen Seite. Mit der Zu
sammenfassung von Ländern und Gemeinden und mit 
ihrer Gegenüberstellung zum Reich wird die Zäsur an 
die falsche Stelle gelegt." ®̂)
Dann aber sollte es bei einer „organischen" Finanz- 
ausgleichsreform, die „in einer der neueren Entwick
lung des W irtschaftslebens und Verkehrs angemesse
nen Richtung" Vorgehen will, angesichts der heutigen  
Rolle der Steuern als „einem bedeutenden Mittel ge
samtstaatlicher W irtschaftspolitik" selbstverständlich 
sein, daß „die Fähigkeit ihrer rechtlichen Gestaltung 
in die Hand des Verbandes, der Träger der nationalen 
W irtschaftspolitik ist", gehört — wie der W issen
schaftliche Beirat mit unmißverständlicher Deutlichkeit 
feststellt ®5).
Selbstverständlich kann man — auf dem Papier — 
eine Finanzausgleichsreform auch unter soi-disant- 
„staatsrechtlichen“ Gesichtspunkten vornehmen. Hier 
ist aber an die Geschichte des Kaiserreichs zu er
innern, in dem bei gleichbleibendem Staatsrecht die 
volkswirtschaftliche Entwicklung nicht nur in der „Be
sitzsteuer" von 1913 (einer „Vermögenszuwachs
steuer") die „direkte" Reichsbesteuerung schließlich 
erzwang, sondern mit der reichsgesetzlichen Regelung 
der „Ertragskompetenz“ von Reich, Einzelstaaten und 
Gemeinden schon bei dem W ertzuwachssteuergesetz 
von 1911 zum erstenmal in  der deutschen Finanz
geschichte das Denken in den drei Stockwerken zur 
Geltung brachte.^®) W enn die Geschichte des deutschen 
Finanzausgleichs eine Lehre ausspricht, dann ist es 
seine Abhängigkeit von der Struktur der Volkswirt
schaft. Diese Lehre hat das Grundgesetz nicht gezo
gen; deshalb — und nicht nur sozusagen als „Aus
führungsgesetz“ zu Artikel 107 ■—• ist die Finanzaus- 
gleichsreform notwendig, wenn anders w ir nicht Hegel
**) Vgl. das berühmte „Gutachten" von Popitz: „Der künftige Fi
nanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden", Berlin 
1932. A. a. O., S. 332.

Wissenschaftlicher Beirat, S. 77. — Siehe auch die erwähnte 
Abhandlung des Verfassers: „Finanzwissenschaft und Soziologie", 
S. 84.
“ ) Vgl. Wissenschaftlicher Beirat, S. 77: „Die Belassung (!) der 
Realsteuern bei den Gemeinden ist bundesgesetzlich zu regeln." 
Siehe auch die auf S. 76 aufgezählten Punkte a) bis e).

Recht geben wollen, daß wir aus der Geschichte ler
nen können, daß die Menschen nichts aus der Ge
schichte lernen . . .5’).
Die Problematik der Haushaltsreform schließlich ist 
(wie bereits dankbar verm erkt wurde) nur von der 
Denkschrift des Instituts „Finanzen und Steuern" er
örtert worden — über den bloßen Hinweis auf die 
„großen Posten" hinaus.®®) Denn es kommt gerade auf 
die budgetäre Durchleuchtung dieser „großen Posten“ 
(und nicht nur dieser) an, wenn von einer „organi
schen“ Reform im Sinne W agners die Rede sein 
soll.**) W ir denken hier weniger an die Bestimmung 
über den jährlichen Haushaltsausgleich gemäß Arti
kel 110, Ziffer 2, Satz 2 GG, als an eine in volkswirt
schaftlich-struktureller Sicht weitergreifende, hiermit 
allerdings eng zusammenhängende Frage. Die Äuße
rung des Instituts über diese Bestimmung des Grund
gesetzes is t dabei nachdrücklich zu unterstreichen; 
„W enn m an das Unikum aufrechterhalten will, daß 
das Grundgesetz überhaupt etwas über den Haushalts
ausgleich sagt, dann muß (!) diese Bestimmung dahin 
geändert werden, daß die M u ß - in eine Soll-Vorschrift 
umgewandelt w ird.“ '"’) Es geht vor allem um das 
„funktionale Budget“. Die Ausführungen der Denk
schrift zu diesem Punkt®*) haben deutlich sichtbar von 
den Analysen Kurt Heinigs in seinem großen Werk, 
besonders auch in seiner „Haushaltsfibel“ ®̂) profitiert 
und stellen daher einen Höhepunkt des ganzen Ban
des dar. Es w ird dabei besonders ausführlich die Un
terscheidung zwischen „ordentlichem“ und „außer
ordentlichem" H aushalt unter die Lupe genommen 
und die vollkommen zutreffende Folgerung gezogen, 
„daß die Einteilung in einen ordentlichen und außer
ordentlichen H aushalt überholt ist und den wirtschaft
lichen Erkenntnissen wie den praktischen Bedürfnissen 
der Finanzpolitik nicht mehr entspricht." ®’) Man kann 
es nur dankbar begrüßen, wenn die Denkschrift, die 
vorher m it Recht auf das „beachtliche Buch" von 
Weichmann/Wawrczeck®^) hingewiesen hatte, ein-
” ) Man vergleiche übrigens — worauf der Schöpfer der Weimarer 
Verfassung, Hugo Preuß, immer wieder hinzuweisen pflegte — die 
Präambeln der Verfassung des Kaiserreichs („Seine Majestät der 
König von Preußen, Seine M ajestät der König von Bayern" usw. 
„schließen einen ewigen Bund") und der Weimarer Verfassung
(„Das deutsche Volk, einig in seinen S täm m en , hat sich
diese Verfassung g e g e b e n . , . ." ) .  Auch in der Präambel zum 
Grundgesetz heißt es ja, daß ,,das deutsche Volk in den Ländern" 
usw. — und nicht: ,,die Länder" usw. — das Grimdgesetz be
schlossen hat. Es müßte auch die Frage aufgeworfen werden, ob 
eigentlich die einzelnen Länder wirklich dieselbe „staatliche Qua
lität" haben — eine Frage, die sich (wie zur Vermeidung von 
Mißverständnissen betont sei) nicht deckt mit dem Problem: alte 
und aus den früheren preußischen Provinzen gebildete neue Län
der, obwohl dieses Problem mit hineinspielt. Die gleiche „staat
liche Qualität" der einzelnen Länder ist aber doch wohl die poli
tisch-soziologische Voraussetzung eines wirklichen ,,Föderalis
mus"! Auch der W issenschaftliche Beirat wendet sich im Schluß
satz seiner Ausführungen zur Finanzausgleichsreform (S. 80) gegen 
die ,.Verewigung" „einer unzweckmäßigen Gliederung des Bundes
gebiets". 5®) Institut, besonders S. 19 ff.
®®) Neumark beschränkt sich leider auf . den Hinweis auf die
,.großen Posten"? siehe Vorträge, S. 37/38.
®®) Institut, S. 21, dort gesperrt. ®̂) S. 23 ff.
«*) Kurt Heinig: „Das Budget", 3 Bände, Tübingen 1949/1951, und: 
,,Haushaltsfibel", Schriften des Bundes der Steuerzahler, Heft 1, 
Bad Wörishofen 1953. Institut, S. 24.
®*) Siehe die Besprechung des Buches von Herbert Weichmann und
Curt Wawrczeck: „Neuordnung der öffentlichen Haushalte. Ein 
Beitrag zur volkswirtschaftlichen, staatswirtschaftlichen und be
triebswirtschaftlichen Planung der öffentlichen Verwaltungs- und 
Finapzwirtschaft", ausgearbeitet im Aufträge des Senats der Freien 
Hansestadt Hamburg, Hamburg 1952, durch den Verfasser im Fe- 
bruar-Heft 1954 dieser Zeitschrift.
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deutig feststellt: „Eine Neugliederung des Haushalts, 
unter Lösung von hergebrachten Formen, mit dem 
Ziele einer üb ersieh tlidien und nach den neuesten Er
kenntnissen geordneten Regelung würde zur E tat
klarheit wesentlidi beitragen.“
Es geht bei dem „funktionalen Budget“ selbstver
ständlich auch (aber nicht nur) um die Etatklarheit, in 
erster Linie jedodi um die Durchleuchtung der „Ord
nungsfinanz" mit ihrem  m odernen Mittel „Fiscal 
Policy" als deren „notwendigem Korollar" ®®). Denn die 
„Abstimmung" des finanzwirtschaftlichen Sektors mit 
dem marktwirtschaftlichen Sektor setzt den volksw irt
schaftlich-funktionalen Aufbau des Budgets statt des 
bisherigen institutionellen Aufbaus im Grunde genom
men voraus. Genauer gesprochen: das „funktionale" 
Budget ist die Voraussetzung für die Aufstellung 
eines „Nationalbudgets", das den volkswirtschaft
lichen Kreislauf erst ersichtlich macht — als das mo
derne Äquivalent und Gegenstück zu dem „tableau 
économique", mit dem die nationalökonomische W is
senschaft überhaupt erst begann.®’) Nur das „funktio
nale” Budget kann zeigen, ob und inwiefern z. B. auch 
bei den „großen Posten" volkswirtschaftlich ver
schwendet wird; deshalb ist die Haushaltsreform in 
Richtung des „funktionalen“ Budgets eine conditio 
sine qua non einer „in einer der neueren Entwicklung 
des Wirtschaftslebens und Verkehrs angemessenen 
Richtung" vorgehenden „organischen“ Firianzreform.
Es ist natürlich völlig zutreffend, wenn das Institut 
„das auf Grund der m odernen Forschungsmethoden 
feststellbare Sozialprodukt" als die Grundlage des ge
samten Wirtschaftslebens anspricht.®®) W enn jedoch 
die Denkschrift behauptet, daß „die drei Kinder“ 
Staatsbedarf, Investitionen und Konsum sich zwar 
über die Größe ihrer Anteile am Kuchen — dem So
zialprodukt — streiten mögen, „aber größer wird der 
Ku±en dadurch nicht"®®), so spricht es mit dieser 
These haargenau den später mit Recht abgelehnten 
„statischen Grundsatz" aus: „Erst gesunder Etat, dann 
Steuersenkung!“ ’“) Oder gilt etwa der „Grundsatz 
einer dynamischen Finanz- und Steuerpolitik; Durch 
Steuersenkung zum gesunden Etat!“ ’") nur im Falle 
der Steuersenkung und nicht auch bei anderen M etho
den der Kaufkraftsteigerung? Die Fiscal Policy als 
Mittel der m odernen „Ordnungsfinanz" hat so viele
“) Institut, S. 23.

Aufsatz des Verfassers: ,,Functional Finance und Finanz-
Sozio logie“ , S. 336. — Ein deutliches (und erfreuliches) Zeichen 
dafür, daß unter den wirklich sachverständigen Abgeordneten das 
Verständnis für eine wirkliche ,.Neuordnung der öffentlichen 
Haushalte" besteht, ist u. a. die bei aller Kürze von großer Sach
kenntnis zeugende Rede des Bundestagsabgeordneten Dr. Hellwig 
(CDU/CSU) bei der diesjährigen Etatdebatte? siehe Bundestagspro
tokolle, 13, Sitzung am 5. Februar 1954, S. 400/401, besonders Sp. B 
und C. Daß eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, zeigen 
allerdings die nur zum Scheine ,,sachverständigen“ Ausführungen 
des ersten Diskussionsredners dieser Sitzung.
”) Siehe die grundlegenden Abhandlungen von Jan Tinbergen und 
G. Stuvel: ,,Das Nationalbudget” , sowie von Gerhard Colm:
„Haushaltsplanung, Staatsbudget, Finanzplan und Nationalbudget", 
beide im ,.Handbuch der Finanzwissenschaft'', Bd. L

Institut, S. 27. — Es ist aber wieder eine (mit der ,,Eingliede- 
rungs”-These zusammenhängende) falsche Formulierung, wenn das 
Institut das Sozialprodukt als ,,die Grundlage für das gesamte 
wirtschaftliche und fiskalische Leben" bezeichnet. Richtig muß von 
dem Sozialprodukt als der Grundlage für das markt- und finanz
wirtschaftliche und damit für das gesamte volkswirtschaftliche Le
ben die Rede sein.
” ) Institut, S. 27/28. ’«) Institut, S. 114.

Möglichkeiten ausgearbeitet und erp rob t’ )̂, die die 
Argum entation des Instituts hier aber völlig außer 
Betracht läßt.

E r g e b n i s

In den vorangegangenen Ausführungen ist also ge
zeigt worden, daß die verschiedenen; wissenschaftlich 
allein in Betracht kommenden Gutachten der Stellung 
der Aufgabe einer „großen", „organischen" Finanz- 
und Steuerreform in ihren verschiedenen Aspekten 
h ier sehr nahegekommen, dort in mehr oder weniger 
weitem Abstand von ihr stehengeblieben sind — im 
wesentlichen deshalb, weil deren sich aus dem glei
chen notwendigen O rientierungspunkt (der volksw irt
schaftlichen Struktur und ihren W andlungen) erge
bende „organische" Zusammengehörigkeit nicht in der 
erforderlichen Deutlichkeit in  den M ittelpunkt gestellt 
wurde. Dabei w ar natürlich die Voraussetzung, daß 
die S truktur der Volkswirtschaft und ihre W andlun
gen selbst nicht in ideologischen „Modell"-Konstruk- 
tionen um interpretiert wurden. Positiv ausgedrückt: 
die Aufgabe einer „organischen“ Finanz- und Steuer
reform erfordert
1. e ine  G esam tkonzep tion  der Z usam m engehörigkeit von  
Steuer-, F inanzausgleichs- u n d  H aushaltsrefo rm , w eil die 
S teuern , d er F inanzausg le id i und  der H aushalt „organische“ 
B estand te ile  der gleichen gesam ten  V olksw irtschaft sind und  
die eine  R eform  ohne d ie andere  Stückw erk b le iben  muß, 
also den  N am en „Reform" nicht v e rd ien t; dam it aber
2. e ine  nicht ideologisch verb räm te  E rkenntn is der ta tsäd i- 
lichen volksw irtschaftlichen S tru k tu r (wie sie gerade  auch in 
den  „w estlichen" V olksw irtschaften  im m er gegeben  w ar und 
heu te  noch gegeben  ist) und  ih rer tatsächlichen W andlungen  
—  gem äß dem  Sinn des uns als Leitm otiv d ienenden  W agner- 
W ortes; in fo lgedessen  ist
3. die S teuerreform  nicht re in  m arktw irtschaftlich  bzw. 
(denn es ist dasselbe) re in  fiskalisch, sonde rn  gesam tvo lks
w irtschaftlich anzusetzen;
4. d ie F inanzausgleichsreform  auf der e rs t die v o lk sw irt
schaftliche Sicht m öglich m achenden G egenüberste llung  von  
„Z entralfinanzm asse“ u n d  „Lokalfinanzm asse“ aufzubauen;
5. die H aushaltsrefo rm  im  S inne des „funktionalen" Budgets 
vorzunehm en, a ls V orausse tzung  der A ufste llung  eines den 
vo lksw irtschaftlichen K reislauf sichtbar m achenden „N atio
n a lb u d g e ts“.

In diesen fünf Punkten liegt also die Aufgabe einer 
„organischen“ Bundesfinanzreform beschlossen, deren 
Herausarbeitung der Hauptsinn und die Hauptabsicht 
dieser Zeilen ist. Im folgenden soll jedoch — aus 
Raumgründen in größtmöglicher Kürze — noch auf 

. eine Reihe von Einzelheiten eingegangen werden, da 
uns andernfalls der Vorwurf sicher wäre, w ir hätten 
die eigentliche H auptarbeit der Gutachten nicht be
rücksichtigt.

EINZELHEITEN,^^

Bekanntlich handelt es sich hier vor allem um das 
Verhältnis von Einkommensteuer und Körperschaft
steuer —■ einschließlich der „Betriebssteuer“ — zur 
Umsatzsteuer einerseits sowie um die Tarifgestaltung 
all dieser Steuern andererseits. Bei diesem Verhältnis 
steht zunächst einmal allgemein die Unterscheidung 
zwischen „direkten" und „indirekten" Steuern zur Dis
kussion; oder vielmehr: die übereinstimmende Ansicht
") Siehe die ,,klassische" Darstellung und Analyse von Neumark: 
„Grundsätze und Arten der Haushaltsführung und Finanzbedarfs
deckung", Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I, besonders 
S. 656 ff. — Vgl. auch den Aufsatz des Verfassers: ,,Functional 
Finance und Finanzsoziologie", S. 333/335.
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der Wissenschaft, daß diese Unterscheidung i n d e r 
h i s t o r i s c h  ü b e r k o m m e n e n  F o r m  heute 
nichtssagend geworden ist (worauf alle wissenschaft- 
lidien Gutachten h inw eisen’ )̂, besagt natürlich nicht, 
daß hier kein grundlegendes oder finanzpolitisches 
Problem — „sozialpolitischer" oder „ordnungsfinanz
politischer" A rt — vorläge. Dieses Problem wird nidit 
nur von keiner Seite bestritten, sondern stellt auch 
geradezu den Hauptantrieb der Reform dar, da Auf
bau und Tarifgestaltung der „direkten“ Hauptsteuer, 
der Einkommensteuer, dringend reformbedürftig sind. 
Andererseits ist n id it nur bei den „indirekten" Steu
ern nicht mehr mit dem „ärmlichen A rgum ent“ ’’*) ihrer 
„Unmerklichkeit" zu operieren — aber nicht deshalb, 
weil wir „nidit mehr im wilhelminischen Staat" 
leb en ’®), denn schon 1909 sdirieb Plenge: „Der W ähler 
merkt, was der Konsument nicht merkt" ’®) —, sondern 
weil man volkswirtschaftlich, das heißt ordnungs
finanzpolitisch, „nidit den. subjektiv empfundenen mit 
dem objektiven Druck, mit der tatsächlidien Belastung 
verwechseln darf“ ” ), wie es ja  weder die Gutaditen 
noch u. E. die Konsumenten tun.
In diesem Zusammenhang ist auf eine in mehr als 
einer Hinsicht abzulehnende Argum entation des Insti
tuts „Finanzen und Steuern" hinzuweisen, das bei der 
Erörterung der Erhöhung der Einkommensteuerfrei
beträge wegen der hieraus sidi ergebenden Erhöhung 
der „Zahl der von der Einkommensteuer befreiten 
Personen" schreibt’®): „Auf der einen Seite würden 
dadurch zwar neben den betroffenen Steuerpflichtigen 
auch die Finanzämter und die Arbeitgeber w eiter ent
lastet, auf der anderen Seite scheint es jedoch vom 
Standpunkt der Stärkung des staatsbürgerlichen Ver
antwortungsbewußtseins des einzelnen nicht ganz un
bedenklich, den Kreis der yon dieser Standardsteuer 
völlig befreiten Personen stark  zu erw eitern.“ Uns 
scheint diese Argum entation selbst nidit nur „nicht 
ganz unbedenklich", sondern sehr bedenklich zu sein! 
W ir sehen dabei davon ab, daß im Gegensatz zu der 
sonstigen Auffassung der Denkschrift hier mit einem- 
mal die Steuer nicht mehr auf einen rein finanzwirt- 
sdiaftlichen (lies; fiskalisdien) Zweck beschränkt, son
dern ihr ein sozusagen „staatspädagogischer" Zwedc 
untergeschoben wird. Gewiß kann sich in der Steuer- 
Z a h l u n g  auch das „staatsbürgerliche Verantwor
tungsbew ußtsein“ der L e i s t u n g s f ä h i g e n  aus- 
drücken; wenn aber die Frage zur Diskussion steht, 
ob bestimmte Einkommensschiditen überhaupt schon 
zu den „Leistungsfähigen“ zu rechnen sind, dann ist 
es nidit statthaft, das Maß der Leistungsfähigkeit, das 
natürlich nur von den Staatsorganen festgelegt wer
den kann und muß, mit pädagogisch drohend erhobe-
” ) Wissenschaftlicher Beirat, 8.56/57; Troeger-Ausschuß, S. 82 ff. | 
Schmölders-Gutachten, S. 13/14; Ritschl-Gutachten, S. 21/22; Insti
tut, S. 106/107.
” ) Siehe Neumark: ,,Zum Problem der Klassifikation der Steuer
formen" in .Beiträge zur Geld- und Finanztheorie', Tübingen 
1951 — eine Untersuchung, die auch noch nicht das letzte Wort 
darstellen kann. ’*) Neumark, Vorträge, S. 43.
«) Ritschl, Vorträge, S. 61. Plenge, a .a .O .,  S. 315.

Siehe die Abhandlung des Verfassers: ,,Staatswirtschaft und 
Konjunktur. Grundsätzliche Betrachtungen", Zeitschrift für schwei
zerische Statistik und Volkswirtschaft, 72. Jahrgang (1936), S. 587.

Institut, S. 85.

nem Zeigefinger mit der Stärke des „staatsbürger
lichen Verantwortungsbewußtseins" zu verquicken! In 
einer Demokratie entsdieiden näm lidi nicht die Staats
organe, sondern die S taatsbürger selbst darüber, was 
„staatsbürgerliches V erantwortungsbew ußtsein“ ist 
und was nidit! Es fällt zudem auf, daß diese Ver- 
quidcung des Maßes der Leistungsfähigkeit mit der 
Stärke des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewußt
seins nur an der unteren Grenze, nicht auch an den 
mittleren, höheren und höchsten Graden der Lei
stungsfähigkeit vorgenommen wird; man kommt zu 
absurden Resultaten, wenn man die Verquickung mit 
fortschreitender Leistungsfähigkeit beibehält. Denn 
gleichgültig, ob man annimmt, daß das staatsbürger- 
lidie Verantwortungsbewußtsein mit steigender Lei
stungsfähigkeit gleichbleibt oder proportional, Über
oder unterproportional zunimmt oder fällt, in jedem 
Falle kommt man auf Grund der einmal vorgenomme
nen Verquickung zu dem absurden Resultat der 
steuerlichen Belastung über die jeweilige Leistungs
fähigkeit hinaus. Es ist daher nicht minder absurd, die 
Verquickung an der unteren Grenze auch nur zu er
wägen. M an lasse also den pädagogischen Zeigefinger 
fort und besinne sich darauf, daß wir in einer Demo
kratie leben!
Es handelt sidi hierbei also um die Frage des Ein
setzens der Einkommensteuerpflicht. N a c h  dem Ein
setzen verlangt das fehlende „Gestaltungsprivileg“ ” ) 
der Lohnsteuerpfliditigen gegenüber den Pfliditigen 
der veranlagten Einkommensteuer nadi einer Reform, 
desgleichen das trendmäßige Sinken der Kaufkraft, 
das eine Neubestimmung des Betrags des steuerfreien 
Existenzminimums erforderlich macht®“), w eiter das 
„Aufeinandertürm en“ von Einkommensteuer, Kirchen
steuer und Notopfer Berlin mit der W irkung der 
„Potenzierung" der Progression®*), und schließlicJi die 
W irkung der „indirekten" Verbrauchsbesteuerung: 
denn als Gesamtwirkung des gegenwärtigen reform
bedürftigen Zustandes ergibt sich die — nachweis
bare — Regression des Gesamtsteuersystems!
Am anderen Ende der Einkommensteuerskala stehen 
die der volksw irtsdiaftlidi erforderlichen Kapitalbil
dung im W ege stehenden überhöhten Sätze, die die 
„Steuer u n moral" als ein „Privileg der Leistungsfähi
gen" ®2) geradezu prämiieren, während die als Gegen
maßnahme gedachten Steuervergünstigungen und -be- 
freiungen die möglichen Steuerwirkungen nur noch 
unübersiditlidier machen. Die eine notwendige Reform 
ist also die Vereinfachung des Tarifs durch Fortfall 
der Vergünstigungen usw., an deren Stelle eine fühl
bare Herabsetzung der Sätze zu treten hat; anderer
seits setzen hier die Reformvorschläge für die Körper
schaftsteuer bzw. die Betriebssteuer ein. Im Hinblidc 
auf das Steueraufkommen steht darhit die (an sidi
” ) Schmölders, Organische Steuerreform, S. 21.

Der Wissenschaftliche Beirat tritt für ,,eine der Preissteigerung 
entsprechende Festsetzung des Existenzminimums auf 960 DM als 
eine notwendige, zugleich aber auch ausreichende Maßnahme" ein 
{S. 37), der Troeger-Ausschuß für einen Betrag von „wenigstens 
1000 DM" (S. 24). ">) Ritschl-Gutachten, S. 24/25,
“ ) Vgl. Otto Veit; ,,Grundlagen der Steuermoral, Eine finanz
soziologische Studie", Zeitschrift für die gesamte Staatswissen
schaft, Bd. 83 (1928), S. 333.
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notwendige) Reform der Umsatzsteuer einerseits, der 
sonstigen „indirekten" Verbrauchsbesteuerung ande
rerseits zur Diskussion. W ir haben auf diesen — an 
sich bekannten — Zusammenhang aufmerksam ge
macht, weil die Gutachten ein in größerem oder ge
ringerem  Grade jeweils in  sich ausgewogenes und 
durchdachtes Ganzes der Einzelheiten der Reform
vorschläge darstellen, m it Ausnahme der Denksdirift 
des Instituts „Finanzen und Steuern“, das ja  nur in 
umfassender W eise die „Grundlagen und Möglichkei
ten" der Reform auseinandersetzt. In dieser Durdi- 
dachtheit der einzelnen G utaditen als einem jeweili
gen Ganzen liegt ihre große Stärke, in gewissem 
Sinne aber auch ihre politische Sdiwädie — wie sidi 
bei der Regierungsvorlage leider erwiesen hat.
Ebenso nun, wie die Festsetzung des Einsetzens der 
Einkommensteuerpflicht eine (notwendige) finanzpoli
tische Entsdieidung ist, ist am anderen Ende der Skala 
die Höchstgrenze für die einkommensteuerliche Durch- 
sdinittsbelastung, der „Plafond", eine solche finanz- 
politisdie Entsdieidung. Die Entscheidung liegt in der 
finanzpolitischen Notwendigkeit des Nennens einer 
Zahl überhaupt, deren „Psydiologisierung“ u. E. eine 
Schein-Exaktheit der .Psychologie der Steuerpfliditigen 
gibt, die als solche nicht in der Sadie liegt. Dabei 
m ögen die vorgeschlagenen Höchstsätze®’) durdiaus 
das Richtige treffen.
Selbstverständlich müssen die Sätze der Körperschaft
steuer mit der Einkommensteuer „abgestimmt" sein. 
Gegenüber der Argum entation von Schmölders®^) 
z itie rt der Troeger-Aussdiuß ®̂) in ausgezeichneter 
W eise ausführlich aus der Begründung zum Körper
schaftsteuergesetz von 1920, in der u. a. darauf hin
gew iesen wird, daß die Erwerbsgesellschaften nicht 
m ehr „eine bloße Hilfsform ln der W irtsdiaftstätigkeit 
der natürlidien Personen" sind, „daß sie sich vielmehr 
ih re  eigenen Aufgaben und Zwecke stellen, sidi in 
Verfolgung dieser Zwedce über ihre ursprünglidie 
Grundlage hinaus ausdehnen und zum Teil sidi in 
Gegensatz zu den an ihnen beteiligten natürlichen 
Personen stellen“. Mit absolutem Recht stellt der 
Troeger-Aussdiuß nadi dem ausführlichen Zitat aus 
der Begründung fest: „Diese Ausführungen haben 
au d i nodi heute uneingesdiränkt Gültigkeit." Dem ist 
hödistens ergänzend hinzuzufügen, daß ein A ktien
p ak e t als solches einen größeren wirtschaftlidien W ert 
darste llt als die Summe des W ertes der einzelnen 
Aktien®*). Es handelt sidi n id it oder n id it in erster 
Linie um „Reditsfiguren und -fiktionen, wie die der 
juristischen Personen" ®̂), sondern um die volkswirt- 
sdiaftlich-strukturelle Tatsadie der „privaten M adit", 
deren  Problematik gerade der Jurist Franz Böhm sei
nerzeit so hervorragend analysiert hatte.®®) W ieder

Wissenschaftlicher Beirat; 66V« */o (S. 43), Troeger-Ausschuß; 
unter 65 "/o (S. 27).
•*) Organische Steuerreform, S. 36 fl. Gutachten, S. 19/20.
“ j Troeger-Ausschuß, S. 65/66.
••) Siehe auch Ritschl-Gutachten, S. 30; ,,Die Unternehmung ist, 
verselbständigt gegenüber ihren Geldgebern, zu einem sozialen 
und wirtschaftlichen Gebilde geworden, das eine eigene Steuer- 
k iaft darstellt."
*') Schmölders-Gutachten, S. 20.
*’) Franz Böhm; ,,Das Problem der privaten Macht. Ein Beitrag 
zur Monoipolfrage” , Die Justiz, Bd. III (1928).

ist damit natürlidi w eder etwas gegen die notwendige 
Abstimmung der Einkommensteuer- und Körperschaft
steuersätze gesagt noch gegen die Größenordnung der 
vorgeschlagenen proportionalen Körperschaftsteuer
sätze ®’'). Mit dieser Reform der Körperschaftsteuer ist 
auch die sog. „Betriebssteuer" endgültig zu Grabe 
getragen.
Die aus alledem sidi ergebende Reduktion des Auf
kommens an Einkommen-®“) und K örpersdiaftsteuer 
verlangt natürlich einen Ausgleidi; dieser wird in der 
Umsatzsteuer gefunden. Dabei treten der W issen
schaftliche Beirat und Ritsdil für die vor allem von 
Schmölders vertretene Netto-Umsatzsteuer ein®*), 
w ährend der Troeger-Aussdiuß und das Institut die
sen Vorsdilag ablehnen — mit nidit ganz überein
stimmenden Begründungen®^). Beide aber verlangen 
mit Recht weitere Untersuchungen dieser Problematik. 
Es würde hier zu w eit führen, ausführlicher auf die 
u. E. notwendige Richtung dieser w eiteren Unter- 
sudiungen einzugehen.
Für uns ist folgendes wichtig: die Beibehaltung der 
bisherigen Umsatzsteuer oder ihre Umwandlung in 
eine Netto-Umsatzsteuer — ohne oder mit Erhöhung 
der Sätze, wie sie Ritsdil®’) verschlägt — ergibt sich 
unter fiskalischen Gesiditspunkten hauptsädilidi aus 
der Erhöhung der Einkommensteuerfreibeträge, das 
heißt aus der V erringerung der Zahl der Einkommen
steuerpflichtigen und der Herabsetzung der Sätze. Die 
aus der Umsatzsteuer folgende Belastung der letzten 
Verbraucher verlangt aber zur Beseitigung oder Mil
derung der Regression den Fortfall oder die Senkung 
von gewissen Verbrauchsteuern auf M assengenuß
mittel — wofür sich besonders energisch der Troeger- 
Ausschuß und Ritschl einsetzen *'*) —, andererseits 
w ieder aus fiskalisdien Gründen die stärkere Besteue
rung eines „entbehrlidien" Massenverbrauchs. In die
sem Zusammenhang ist auf die Umwandlung des 
Branntwein-Finanzmonopols in  eine (höhere) Brannt
weinsteuer hinzuweisen, für die sidi mehr oder weni
ger alle G utaditen einsetzen, wenn auch mit versdiie
denen Begründungen.®*)
*’) Wissenschaftlicher Beirat; 45"/« (S. 26), Troeger-Ausschuß:
45—50 »/o (S. 68), Institut; 40 "/o bzw. 30 “/• (S. 96), Ritschl-Gut- 
achter»; in einer ersten Stufe 40 bzw. 33 bzw. 20®/«, in einer zwei
ten: 30 bzw. 25 bzw. 15 V« {S. 49).
®“) Ritschl befürwortet eine Halbierung des Satzes jeder Steuer- 
slufe und die Erhöhung des steuerfreien Betrages auf 2400 DM 
(Gutachten, S. 41).
•’) Siehe von Schmölders u .a .  Gutachten, S. 38 ff. i Wissenschaft
licher Beirat, S. 61; Ritschl-Gutachten, S. 53 ff.

Troeger-Ausschuß, S. 94 f f. (die Begründungen sind nicht durch
weg überzeugend)} Institut, S. 104.
” ) Ritschl-Gutachten, S. 54.
®̂) Troeger-Ausschuß, S. 134/135; Ritschl-Gutachten, S. 62; der Wis
senschaftliche Beirat kam hier zu keinem einheitlichen Votum 
(S. 67). Es handelt sich vor allem um Salz-, Leuchtmittel- und 
Süßstoff-Steuer, ferner hinsichtlich des Haushallsverbrauchs um 
die Zuckersteuer. Ritschl tritt auch für die Aufhebung der Zünd
warensteuer ein, der Troeger-Ausschuß evtl. auch nur für eine 
Senkung, befürwortet aber auch die evtl. Aufhebung der Essig
säuresteuer.
®5) W issenschaftlicher Beirat, S. 63? Schmölders, Organische Steuer
reform, S. 89; Ritschl-Gutachten, S. 62. Der Troeger-Ausschuß ist 
zurückhaltender und empfiehlt die Durchführung einer ,,umfassen
den Enquête" (S. 136). Das Institut a r g u m e n t ie r t  (S. 109) allerdings 
mit einer merkwürdigen Unterscheidung zwischen ,,Finanzmono- 
pol", das als ,,mit den Grundsätzen der Marktwirtschaft unverein
bar" angesehen wird (Volkswirtschaft gleich Marktwirtschaft!), 
und ,,Steuermonopol'' als ,,besonderer Erhebungsform einer Ver
brauchsteuer". Die Unteischeidung ist finanzhistorisch und -theore
tisch unhaltbar und nichts anderes als eine dogmatische Kon
struktion!
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W ir sehen die „organische" systematische Durchdacht
heit aller Gutachten, die — bei aller Kritik, die im 
Grundsätzlichen oder im Einzelnen u. E. geübt werden 
muß — zu betonen ist! Inwieweit hat die Regierungs
vorlage davon profitiert?

DIE REGIERUNGSVORLAGE J

überblickt man die Regierungsvorlage®®) als Gan
zes®’), so kommt einem die „Personalbeschreibung" in 
den Sinn, die Plenge als „besondere Kennzeichen" ge
wisser Teilaspekte der Reform von 1909 gab: „Groß, 
aber gewöhnlich!" ®®) Die Anwendung dieser „Perso
nalbeschreibung" auf die Regierungsvorlage von 1954 
dürfte eine — Schmeichelei sein.
W ir sehen dabei ganz davon ab, daß — man muß lei
der sagen: selbstverständlich — von einer Haushalts
reform in dem gekennzeichneten Sinne auch nur an
deutungsweise nicht die Rede ist. Voraussetzung dafür 
w äre schon gewesen, daß man an die vorgeschlagenen 
Reformen in einem anderen Geiste herangegangen 
wäre, als es de facto geschehen ist.
So heißt es in der Begründung des' „Neuordnungs"- 
Gesetzentwurfes ®’) : „Das Gesetz zur Neuordnung von 
Steuern w ird diejenigen Kreise enttäuschen, die von 
einer großen Steuerreform — aus idealen oder ego
istischen Gründen — eine grundlegende Änderung des 
deutschen Steuersystem s oder wenigstens einzelner 
Institutionen desselben erw artet haben." Es ist aber 
bestenfalls als captatio benevolentiae zu bezeichnen, 
wenn gesagt wird, das Gesetz folge „in seiner Ten
denz, das bestehende Steuersystem  im wesentlichen 
aufrecht zu erhalten und nur Verzerrungen zu beseiti
gen", den „Diskussionsbeiträgen“ des Troeger-Aus
schusses und — man beachte die Einschränkung! — 
„soweit die Steuern vom Einkommen und Vermögen 
in Betracht kommen", auch dem Gutachten des W issen
schaftlichen Beirats. W ir haben gesehen, daß es sich 
bei diesen Gutachten um systematisch durchdachte 
Arbeiten handelt; der Entwurf aber pickt nur die ihm 
passenden „Rosinen" heraus und wendet sich gegen 
„organisch" Dazugehöriges, so daß es mehr als frag
lich erscheint, ob selbst eine M ilderung der Regression 
auch nur beabsichtigt ist. Der Entwurf bringt z. B. 
„einstweilen“ keine Änderung bei den Verbrauch- (und 
Verkehr-) Steuern ®®) und s ta tt der von den Gutachten 
vorgeschlagenen Freibeträge von „notwendigen" 
960 DM bzw. „mindestens" 1000 DM (siehe Fußnote 80) 
nur 900 DM. W enn er sich dabei auf die „entschei
dende“ Erwägung des sonst zu großen Steuerausfalls 
beschränkt hätte, so w äre das verständlich gewesen —

Es handelt sich 'jm folgende Gesetzentwürfe: a) „Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuordnung von Steuein" (zitiert als „Neuordnung“ )} 
h \  „Entwurf eines Gesetzes über eine Ergänzungsabgabe zur Ein- 
konin ensteuer und zur Körperschaftsteuer'' (zitiert als „Ergän
zungsabgabe"); c) „Entwurf eines Gesetzes zur Erhebung einer 
Abgabe .Notopfer Berlin' (NOG 1955)"; d) ,.Entwurf eines Vierten 
Gesetzes zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes" (zitiert als 
„Umsatzsteuer"); e) „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und 
Ergänzung der Finanzverfassung (Finanzverfassungsgesetz)", BR 
78/54 mit ,.Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Finanz
beziehungen zwischen Bund und Ländern an die Finanzverfassung 
(Finanzanpassungsgesetz)" und „Entwurf eines Gesetzes über den 
Finanzausgleich unter den Ländern (Länderfinanzausgleidisgesetz)". 
®̂) Neuordnang, S. 59: ,.Die sämtlichen Gesetzentwürfe stellen
eine Einheit dar und können voneinander nicht getrennt werden." 
*®) Plenge, a. a. O., S. 304. ®*) i^euordnung, S. 61.

obwohl nicht einzusehen ist, warum die den Haushalts
ausfall begründende „stärkere Begünstigung" der 
„Steuerpflichtigen mit höheren Einkommen und 
Steuern" infolge ihrer erhöhten Freibeträge nicht 
durch mit steigendem Einkommen sinkende, also re
gressive Freibeträge abzuschwächen, der Haushalts
ausfall also zu reduzieren wäre. Es wird aber leider 
auch mit der „staatspolitisch nicht unbedenklichen" 
Entlassung einer „zu großen Anzahl von Steuerpflich
tigen aus der Einkomm ensteuerpflicht. . .  durch starke 
Heraufsetzung der Freibeträge" argumentiert, i““) Wir 
haben schon betont, daß w ir unsererseits diese Argu
m entation für „staatspolitisch nicht unbedenklich“ 
halten, i»') Die Belastung der unteren Einkommen er
hält noch eine w eitere Verschärfung durch eine Be
stimmung des Umsatzsteuergesetzes, von der gleich 
die Rede sein wird.
Die Begründung des Neuordnungsgesetzes aber sagt 
dankensw erterw eise sehr deutlich, was das Ziel der 
Einkommensteuerreform ist*“̂ ): „Die jetzige Einkom
mensteuerreform hat sich zum Ziel gesetzt, den — in
folge der gegebenen Sachlage zeitweise unvermeid
lichen — Steuerdirigismus ganz zu beseitigen und die 
Entscheidung über die Einkommensverwendung mög
lichst w eitgehend rein wirtschaftlichen Überlegungen 
zu überantw orten. Jeder Dirigismus durchkreuzt die 
W irtschaftsgesetze, verfälscht die naturgegebene wirt
schaftliche Verhaltensweise, mindert für den einzelnen 
die Rentabilität und für die Gesamtheit die Produkti
v itä t der W irtschaft. In der Gegenwart beeinflußt der 
Steuerdirigismus insbesondere den Entscheid über die 
Verwendung des Einkommens zum Verbrauch und zur 
Kapitalbildung. Die Aufbauphasen, in  denen die Ka
pitalbildung unter allen Umständen und in jeder Form 
eindeutig den V orrang besaß, gehen je tzt zu Ende. 
Künftig soll auch der W ettbewerb zwischen Verbrauch 
und Kapitalbildung nur mit den M itteln des Preises 
und des Zinses ausgetragen werden. A lle Produktion 
findet ihren Sinn nur in der Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse. Ein im W irtschaftsbereich wohlausgewo
genes V erhältnis zwischen der Produktion für die 
Gegenwartsbedürfnisse und für die Ausweitung der 
Bedürfnisse in der Zukunft ist daher unerläßlich.“
W ir haben diese Sätze, die einem wirtschaftspolitischen 
Lehrbuch für erste Semester entnommen sein könnten, 
nicht deshalb ausführlich zitiert, um abermals darauf 
hinzuweisen, daß danach Gladstone ein klassischer 
„Steuerdirigist" gewesen sein muß, oder um wieder 
zu betonen, daß heute auch die angebliche „Besei
tigung“ des „Steuerdirigismus“ selbst w ieder nichts 
anderes als „Steuerdirigismus“ wäre^"^), sondern weil 
an anderen Stellen der Begründungen der Refonn- 
gesetzentwürfe in diametral entgegengesetzter Weise 
argum entiert wird, wie gleich zu zeigen sein wird.
'"•) Neuordnung, S. 65/66.
‘"‘j Die Begründungen der Gesetzentwürfe folgen leider dem In- 
stitut auch in der nachlässigen Terminologie, wie von ,,der Wirt
schaft", ,,aus Kreisen der Wirtschaft" gesprochen wird; siehe z. B. 
Neuordnung, S. 58, S. 59, S. 60, S. 64, Umsatzsteuer, S. 4.

Neuordnung, S. 62. ^
•̂»3) Siehe oben, S. 255. — Vgl. zu dem (französischen) Begriff des 
,,Dirigismus" die Abhandlung des Verfassers: „Functional Finance 
und Finanzsoziologie", S. 325/326 u. S. 332.

264 1954/V



Sultan: B undesfinanzreform

Hier ist noch darauf hinzuweisen, daß als M ittel zur 
Erreichung des skizzierten Zieles die Senkung des 
Tarifs vorgeschlagen wird, der als mathematischer 
Formeltarif nach der Begründung „die Ausschaltung 
aller W illkür . . .  durch seinen streng mathematischen 
Aufbau gewährleistet" Die genauere Untersuchung 
dieser These w ürde hier zu weit führen.
In diametralem Gegensatz zu der Ablehnung des „Di
rigismus" bei der Einkommensteuerreform steht die 
Begründung der (aus der Finanzausgleidis-„Reform" 
sich ergebenden, mit der Einkommensteuer natur
gemäß auf das allerengste zusammenhängenden) „Er
gänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körper- 
sdiaftsteuer"' “»). Diese „lediglich für Ausnahmelagen 
bestimmte", „nur mit geringen Hebesätzen“ zu er
hebende „Ergänzungsabgabe“ — die es dem Bundes
gesetzgeber ermöglidien soll, „ohne Anwendung der 
Revisionsklausel" (der Finanzausgleichsreform) „und 
ohne Änderung der Steuersätze Bedarfsspitzen im 
Bundeshaushalt zu decken, die auf anderem W ege, 
insbesondere durch Senkung von Ausgaben, n id it aus
geglichen w erden können" — gestattet es aber auch 
infolge der ihr „eigentümlidien Handlichkeit der 
Reditsgestaltung", „der Haushaltspolitik des Bundes 
ein elastischeres Element des Konjunkturausgleidis zu 
bieten und die wirtschaftlidien W echsellagen in stär
kerem Maße zu berüdisichtigen, als es der allgemeinen 
Steuergesetzgebung in aller Regel möglich ist, ins
besondere auch einer rückläufigen konjunkturellen Be
wegung durch eine Senkung des Hebesatzes Rechnung 
zu tragen." Das ist nichts anderes als „Steuerdirigis
mus" oder, um den wissenschaftlich präziseren Aus- 
drudc zu verwenden, „fiscal p o l i c y " sie ergibt sidi 
in Form der „Ergänzungsabgabe“ auf Grund der „haus- 
haltsrechtlichen Ausgleichspflicht“ — die Muß-Vor- 
schrift von A rtikel 110, Absatz 2, Satz 2 GG, wird also 
entgegen dem Vorschlag des Instituts beibehalten — 
auf der einen, der Gestaltung des Finanzausgleidis auf 
der anderen Seite und wird in ihrem volkswirtschaft
lichen Charakter n id it dadurch geändert, daß man sie 
„wirtschaftsgerechte Steuerpolitik" nennt.
Der andere Pfeiler der Steuerreformvorschläge war die 
Umsatzsteuer, insbesondere ihre Umwandlung in eine 
Netto-Umsatzsteuer. Der Gesetzentwurf lehnt diese 
Umwandlung ab, u. a. mit einer Argumentation, die 
zwar sachlich richtig ist, aber wohl kaum mit dem 
Sinn der zitierten Ausführungen über das Ziel der Ein
kommensteuerreform in Einklang zu bringen ist. Es 
wird mit Recht auf die als Folge der Einführung der 
Netto-Umsatzsteuer wahrscheinlich eintretende „Ver
schiebung des Preisgefüges“,*“®) vielleicht sogar eine 
allgemeine Preissteigerung hingewiesen: „Denn erfah
rungsgemäß würden die W irtschaftskreise, die nadi 
der neueren Besteuerungsart weniger Steuern zu zah
len hätten, ihre Preise kaum ermäßigen. Die anderen 
Unternehmer, die verm ehrt zur Steuer herangezogen 
würden, würden jedoch diese M ehrsteuer wenn irgend 
möglidi auf ihre Abnehmer überwälzen." *“’) »Erfah
>“ ) Neuordnung, S. 63. Ergänzungsabgabe, S. 4.
«') Vgl. zu diesem Argument Schmölders-Vortrag S. 12/13.

Umsatzsteuer, S. 3.

rungsgemäß" zutreffend; aber entspricht es der These 
von der „Verfälschung" der „naturgegebenen Verhal- 
tungsweiise" durch den „Dirigismus"?!
Die Überwälzung auf die Abnehmer macht jedodi der 
Begründung keine Kopfzerbrechen bei der vorgeschla
genen neuen Umsatzsteuerpflicht öffentlicher Unter
nehmungen bei der ersten Inlandslieferung von Gas, 
Elektrizität und W ärm e.'“®) Es wäre sonderbar, wenn 
sich als W irkung dieser Bestimmung nicht eine V er
schärfung der Regression des Gesamtsteuersystems 
herausstellen sollte.
Die Änderung des Umsatzsteuergesetzes sieht be
kanntlich auch eine geringe Erhöhung des Groß
handelsteuersatzes vor. Die Begründung beruft sidi 
hier auf die Zustimmung des Wissenschaftlichen Bei
rats und des Troeger-Ausschusses'“®). Die Zustimmung 
des Wissenschaftlichen Beirats muß aber außerhalb 
seines Berichts gegeben worden sein, da er sich in 
diesem ” “) ausdrücklich gegen die „Vermehrung der 
Ungleichmäßigkeiten, die sich ohnehin aus der Kumu
lativwirkung ergeben", durch „die unterschiedliche 
umsatzsteuerliche Behandlung" u. a. der Großhandels
unternehm en wendet und im übrigen ja  die (ab
gelehnte) Netto-Umsatzsteuer befürwortet, während 
der Troeger-Ausschuß „nodi genauere Erhebungen" 
verlangt.*'')
Schließlich die Finanzausgleichs-„Reform": Die zusam
menfassende Begründung zu den betreffenden Gesetz
entwürfen (Fußnote 96, Ziffer e) gibt zunächst dankens
w erterw eise eine übersid it über die Geschichte des 
deutsdien Finanzausgleichs, die allerdings höchst 
eigenartig ist. W ir denken hier weniger an die z. T. 
fehlerhafte Darstellung der Ereignisse im Kaiser
reich "2) als an die nur erschütternd zu nennende Tat
sache: Das Bundesfinanzministerium bekommt es fer
tig, bei seiner historischen Darstellung des deutschen 
Finanzausgleichs nicht nur den Namen von Popitz — 
des unbestritten ersten wissenschaftlichen Sachverstän
digen dieser Problematik und genialsten höheren deut
schen Finanzbeamten des 20. Jahrhunderts — nicht zu 
nennen, sondern auch seine Erkenntnisse mit Still
schweigen zu übergehen!“ )̂
So heißt es gleich zu Beginn " ‘): „Der Finanzausgleich 
ist das Problem des Bundesstaates auf dem Gebiet der 
Finanzen.“ Seit der Popitzsdien Gegenüberstellung 
von „Zentralfinanzmasse“ und „Lokalfinanzmasse“ 
sollte man aber wissen, daß es dieses Problem auch in

Umsatzsteuer, S. 4. “ ) Umsatzsteuer, S. 5.
“ ») W issenschaftlicher Beirat, S. 59. Troeger-Ausschuß, S. tOl.

Man gewinnt 2. B. (S. 13, Nr. 6) den Eindruck, als ob Bismarck 
-Gegner der Franckensteinschen Klausel gewesen sei; bekanntlich 
,,befürwortete" ei sie aber (z.T. aus rein politischen GründenI); 
Siehe Rede vom 9. Juli 1879. Ferner wird (Nr. 7) von den ,,leges 
Lieber" der zweiten Hälfte der 90er Jahre gesagt, sie hätten zur 
Hälfte der ,,Schuldentilgung" dienen sollen. Das war zwar die da
malige propagandistische Terminologie; in W irklichkeit war ihr 
Zweck die Verminderung des Anleihe-Solls, also die Verminderung 
der Aufnahme neuer Schulden — was etwas anderes als Tilgung 
alter Schulden ist. Schließlich ist die Behauptung, mit der Reform 
von 1906 hätten die Matrikularbeiträge ,,ihre ursprüngliche Funk
tion als Element eines beweglichen Finanzausgleichs verloren" 
(S. 19, Nr. 7), nur juristisch zutreffend; finanzwirtschaftlich waren 
von vornherein nicht sie, sondern die Franckensteinschen Über
weisungen der bewegliche Faktor. Warum diese fehlerhafte Dar
stellung?

Einmal > (S. 40, Nr. 45) ist allerdings von der ,,Lokalfinanz
masse" die Rede, soweit der Ausdruck in Frage steht I Siehe 
unten S. 267. •“ ) S. 17, Nr. 4.
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Einheitsstaaten zwischen „Central“ und „Local Go
vernment" gibt und daher auch in diesen Staaten in
folge der volkswirtschaftlich-strukturellen Entwicklung 
parallele Fragen aufwirft. M it anderen W orten: es 
w ird hier, um. m it Popitz zu sprechen, „die Zäsur an 
die falsche Stelle gelegt". Folglich wird die Stellung 
der Gemeinden (Gemeindeverbände) und — damit zu
sammenhängend — die volkswirtschaftlich-strukturelle 
Basis der Problematik nicht erkannt. Oder vielmehr 
genauer: die volkswirtschaftlich-strukturellen Tat
sachen erzwingen Begründungen, die nicht nur zu den
jenigen Begründungen der Finanzausgleichsgesetz
entwürfe, in denen diese Tatsachen außer acht ge
lassen werden, w ieder in  diametralem Gegensatz 
stehen, sondern auch zu der zitierten Kennzeichnung 
des Ziels der Einkommensteuerreform!
W ie wird nun die notwendige Finanzausgleichsreform 
in den Begründungen der Gesetzentwürfe gesehen? Es 
klingt zunächst, als ob wirklich in  den drei Stock
w erken gedacht wird; „Da im dreigeschichteten Bundes
staat jeder Verband bestimmte Fimktionen hat, die 
ohne Schaden für das Ganze nicht vernachlässigt wer
den können, steht w eder den Bedürfnissen des Bundes 
noch den Bedürfnissen der Länder oder Gemeinden 
a priori ein Deckungsvorrang zu". ‘^̂ ) Selbstverständ
lich ist sich die Begründung darüber im klaren, daß im 
Hinblick auf den Bund die These aus volkswirtschaft
lich-strukturellen Gründen gar nicht stimmen kann; in 
eindeutigen und zutreffenden Sätzen, die deshalb aus
führlich zitiert seien, w ird der heutige volkswirtschaft
lich-strukturelle Tatbestand k la rge leg t‘‘®): „Daß inner
halb des bundesstaatlichen Gesamthaushalts die finan
ziellen Lasten zunehmend in  die höhere Ebene ver
lagert werden, ist ein Zeichen der Zeit. In allen 
Bundesstaaten ‘ '̂’) ha t die politische und die ökono
mische Gesamtentwicklung der letzten Jahrzehnte zur 
Folge gehabt, daß der öffentlichen Hand Verpflich
tungen in früher unbekanntem Ausmaß erwachsen 
sind, deren Erfüllung nach allgemeiner Überzeugung 
nur von der staatspolitischen Verkörperung der Ge
sam tnation garantiert werden kann. ‘‘®) Im Zuge dieser 
Entwicklung hat sich auch die Funktion des öffent
lichen Haushalts gewandelt, der heu te ein entschei
dendes Instrum ent zur Verwirklichung großräumiger 
Wirtschafts- und sozialpolitischer Ziele geworden 
ist ‘ “̂) . . .  Mit der Erweiterung seines finanziellen 
Verantwortungsbereichs hat auch der legitim e Auf
gabenbereich des Zentralstaates zugenommen, ^̂ o) und 
zwar in  dem Umfange, in dem die politische Über
zeugung von der Notwendigkeit einheitlichen und 
gleichmäßigen Aufgabenvollzugs im gesamten Staats
gebiet sich durchgesetzt hat. “ ®) Der Finanzausgleich
“ =) s .  36/37, Nr. 36. >«) S. 44/45, Nr. 56.
*” ) Für die Einheitsstaaten gilt selbstverständlidi die gleidie Ar
gumentation.

Siehe audi die riditigen Hinweise auf die „Empfindlidikeit“ 
der öffentlichen Meinung über die ,,Leistungsunterschiede" der 
staatlichen und gemeindlichen Verwdltungsleistungen in den ver
schiedenen Teilen des Bundesgebiets (S. 48, Nr..62).

Trotz dieser Erkenntnis des Funktionswandels des öffentlidien 
Haushalts ist jedoch kein Reformentwurf im Sinne des ,,funktio
nalen” Budgets vorgelegt wordenl
120) Riditig müßte es heißen: Mit der Zunahme des legitimen Auf
gabenbereichs des Zentralstaates hat sich auch sein finanziellex 
Verantwortungsbereidi erweitert.

muß diese Entwicklung respektieren.“ Es wird dann 
auf die Gefahr hingewiesen, „daß die Sogwirkung des 
Zentralhaushaltes übersteigert wird", und schließlich
wird betont: „S oll  den Ländern und Gemeinden
der ihnen nach dem Subsidiaritätsprinzip zukommende 
Funktionsbereich erhalten bleiben, so ist ihnen auch 
die finanzielle V erantwortung zuzuweisen, die diesem 
Bereich entspricht.“
In diesen Sätzen ist ohne Zweifel eine k lare Sicht der 
N otwendigkeit der Finanzreform überhaupt, nicht nur 
des Finanzausgleichs, enthalten; sie stehen aber, wie 
jetzt wohl ersichtlich ist, in diam etralem  Gegensatz zu 
dem gekennzeichneten Ziel der Steuerreform. Dieser 
Gegensatz w ird noch deutliche^, wenn anläßlich der 
Frage des Zuschlagsrechts der Länder zur Einkommen- 
und Körperschaftsteuer völlig zutreffend gesagt 
wird ‘21): „Die Einkommensteuer und die Körperschaft
steuer sind die Steuern, die das private und wirtschaft
liche Leben am stärksten  berühren; sie liefern zugleich 
die für den öffentlichen Gesam thaushalt entscheiden
den Einnahmen und haben sich zunehmend als wich
tiges M ittel zur Verwirklichung weiträum iger sozial- 
und wirtschaftspolitischer Ziele und zur Beeinflussung 
des Konjunkturablaufs erwiesen. Die Bemessung des 
Anspannungsgrades, namentlich die Gestaltung des 
Tarifs, ist ste ts ein Kompromiß zwischen den Deckungs
bedürfnissen d er öffentlichen Hand, dem Leistungs
vermögen der Volkswirtschaft und den vielfältigen 
ordnungspolitischen (!) Zielsetzungen des Gesamt
staates und ste llt damit eine Entscheidung von größter 
Tragweite dar, die ihrem W esen nach nur zentral, für 
das ganze W irtschaftsgebiet nur einheitlich getroffen 
werden kann .“ Gerade wegen dieser überragenden 
Verantw ortung des Gesam tstaates w äre es richtig ge
wesen, wenn sich die Begründung m it etwas stich
haltigeren A rgum enten mit dem Vorschlag des Wis
senschaftlichen Beirats über die stärkere Beteiligung 
des Bundes an der Einkommen- und Körperschaft
steuer „verbunden“ m it der Beteiligung der Länder an 
der Umsatzsteuer auseinandergesetzt hätte, anstatt 
sich auf die „Haltung der Länder“ zu berufen ‘^3), denn 
gerade w egen dieser überragenden V eiantw ortung ist 
der Bund für die Finanzreform verantwortlich.
Aber so gefährlich ernst w ar es gar nicht gemeint, 
auch nicht im Hinblick auf die besonderen Funktionen 
der Gemeinden im „dreigeschichteten Bundesstaat“ bei 
der Finanzausgleichsreform; es w ird uns in  der Be
gründung ziemlich früh^^«), gewissermaßen im Prolog, 
versichert, daß es nicht der Löwe, sondern Schnock, 
der Schreiner, ist, der b rü ll t . . . .  Die Finanzausgleichs
reform is t gar nicht aus volkswirtschaftlich-strukturel
len Gründen notwendig, sondern eben nur auf Grund 
des (befristeten!) Auftrags von A rtikel 107; folglich 
„kann im Rahmen dieses Gesetzes die finanzielle Stel
lung der Gemeinden und Gemeindeverbände nicht ge
regelt werden." W eil die Gemeindeflnanzen im Rah
men des bundesstaatlichen Finanzausgleichs zwar als 
integrierender Bestandteil der Länderfinanzen gelten.
“ ■) s . 63, Nr. 
“ ) S. 71, Nr. 8

i«) W issensdiaftlidier Beirat, S. 78.
S. 40/41, Nr. 45.

266 1954/V



Sultan: Bundesfinanzreforin

hätte „der Bundesgesetzgeber bei der Steuerverteilung 
zwischen Bund und Ländern auch die gemeindlichen 
Finanzbedürfnisse zu berücksichtigen und in diesem 
Rahmen die finanziellen V oraussetzungen zur Sidie- 
rung der kommunalen Selbstverwaltung zu schaffen 
(Art. 28 Abs. 2 und 3 GG). Aber die V erantwortung für 
die Bemessung der Lokalfinanzmasse und für die Ge
staltung des gemeindlichen Finanzausgleichs hat der 
Bund dem pflichtmäßigen Ermessen des Landes
gesetzgebers zu überlassen" — eine Formulierung, die 
unter Benutzung des Popitzschen Ausdrucks seine Ge
danken ins Gegenteil verkehrt! Zugrunde liegt die 
verfassungsmäßige Regelung — die es aber ja  gerade 
zu reformieren gilt! *̂ =) Und so werden die kommu
nalen Spitzenverbände im Hinblick auf die „frist
gemäße Verabschiedung“ dieser V orlage und die für 
eine Änderung des Grundgesetzes „erschwerten Vor
aussetzungen des Art. 79 Abs. 2G G “ auf später ver
tröstet  Und so ist denn audi im folgenden davon
die Rede, daß „die Gemeindefinanzen im Rahmen des 
Bundesfinanzausgleichs als Bestandteil der Länder
finanzen gelten“ ‘ ŝ), und so wird die Bedeutung betont, 
„die den Kommunalfinanzen im Rahmen der Länder- 
finanzwirtsdiaft zukommt" i*̂ ) — kurz, die grundlegen
den Popitzschen Gedanken sind „vom W inde ver-

In einem großen Teil der Begründung, audi des Berichts der 
Studienkommission, geht es eben darum, ob der verfassungsrecht
liche Auftrag des Artikels 107 so weit geht; das wird verneint, 
besonders deutlich in der ,,Zusammenfassung” dieses Berichts 
(S. 158/159); ,,Eine Berücksiciitigung der Gemeinden ist ohne Än
derung des Grundgesetzes nicht möglich! eine solche würde die 
vom Grundgesetz gewollte Stellung der Länder entscheidend än
dern.” Als ob es bei der Finanzausgleichsreform nicht gerade 
darauf auch ankäme (siehe Fußnote 57).
'■■) S. 55, Nr. 69. ' ” ) S. 79, Nr. 120.

w eht“! Nur einmal taucht die wichtige Frage der „Neu
gliederung des Bundesgebietes" auf — wenn auch 
unter der merkwürdigen (oder nicht merkwürdigen?) 
Beschränkung auf die „wirtschaftsgeographischen Er
fordernisse" 12®) . . .

W ir haben die sidi widersprechenden, z. T. sich gegen
seitig ausschließenden Begründungen der angeblicii 
(siehe Fußnote 97) eine „Einheit" bildenden Reform
gesetzentwürfe aufgewiesen, die in peinlichem Gegen
satz zur systematischen Durchdachtheit der wissen
schaftlichen Gutachten stehen. Es sei dabei dahin
gestellt, ob bei den W idersprüchen der Begründungen 
der Steuerreform einerseits und der Finanzausgleichs
reform andererseits die Verschiedenartigkeit der Re
ferate eine Rolle spielt (sie sollte es nicht tun!), denn 
die W idersprüche finden sich ja, wie gezeigt, inner
halb derselben Reformfragenkomplexe.

Vielleicht aber w ird man einwenden, unsere Aufgaben
stellung der Reform sei eine „akademische“ „Utopie", 
ein Traum, der nicht zu verwirklichen sei und an dem 
man die W irklichkeit nicht messen dürfe. W enn wir 
geträum t haben, dann sind wir in denselben Fehler 
verfallen wie Plenge und geben daher mit ihm zu '̂ ®), 
indem wir „Bund“ sta tt „Reich" setzen, wir müßten 

„schließlich doch erwachen. W ir stehen vor der 
einlachen Tatsache, daß man keine große Bundes- 
Unanzreiorm vorgeschlagen hat, und was hiiit da 
alles Träumen darüber, was zu erstreben war, 
warum  es zu erstreben war, und wie es hätte 
werden können.  —  Es ist nicht geworden."

«") s. 80, Nr. 122. •«) Plenge, a. a. O., S. 337.

Sum m ary: A n  A n a l y s i s  o f  t h e  
R e f o r m  o f  W e s t  G e r m a n  
F e d e r a l  F i n a n c e .  In  p rep a ra tio n  
of the so-called  „m ajor" tax  reform  
several sc ien tific  opin ions hav e  been  
delivered, p a r tly  even by  o rd er of of
ficial or a t le a s t sem i-official bodies. 
So this an a ly s is  of reform  leg isla tion  
deals w ith  th ese  opin ions firs t and  in
vestigates closely  and  in deta il w h e th er 
the task  of the  reform  of finance and 
taxation has been  recognised  correc tly . 
In the au th o r 's  v iew , an  “organic" tax  
reform is to s ta rt off from  the  n a tio n a l 
economic stru c tu re  and  its changes, an d  
this goal has been  v e ry  n ea rly  read ied  
by some opin ions but much less so by 
others. (At an y  ra te , each of the  op in 
ions is a system atica lly  conceived  
entirety.) A bove all, it is the  task  of 
an organic tax  reform  to rem ould  ta x 
ation, finance, and  the  b udget by one 
com prehensive ac t of leg isla tio n  and 
to draft the  tax  reform  no t on p u re ly  
fiscal lines bu t w ith reg a rd  to the 
entire na tional econom y. A s com pared 
with this necessity  for a  system atic  
and com prehensive conception , the  
Bills now p resen ted  are  inad eq u a te  
since they  accept b u t iso la ted  sections 
from this opinion o r th e  o ther, w hen
ever this w as considered  expedient, 
and since in p art th ey  a re  even 
positively con trad ic to ry  in th e ir  ow n 
reasoning. By no m eans can  it  be  said  
that the  Bills m eet the  ex igencies of 
the p resen t situation , nor th a t they  
deserve to be  called  an  "o rgan ic“ re 
form.

Résum é: D i a g n o s t i c  p o u r  l a
r é f o r m e  f i s c a l e  d e  B o n n .  Les 
tra v a u x  p rép a ra to ire s  po u r la  .g ran d e"  
réform e fiscale com prennen t p lusieurs 
expertises. En v u e  d 'u n  d iagnostic  pour 
une lég isla tio n  d ite  de réform e, il faut 
donc exam iner de p rès ces ex pertises: 
R épondent-elles au  prob lèm e fonda
m enta l?  Selon l 'a u te u r  le po in t de dé
p a r t d 'une  réform e fiscale  „organique" 
do it ê tre  u n e  an a ly se  s tru c tu re lle  de 
l'économ ie nationale . O n p eu t d ire  que 
les ex p ertises  in d iv iduelles o n t réso lu  le 
prob lèm e à  m esure  qu 'e lles  on t ou p ris 
ou m anqué ce po in t de départ. P ourtan t 
chacun de  ces av is  sc ien tifiques re flè te  
u n e  concep tion  cohéren te  e t u n e  com 
position  systém atique . Une réform e fis
ca le  co n stru c tiv e  doit p ro céd er av an t 
to u t à réu n ir dans u n e  lég isla tion  cohé
re n te  les m esu res de réform e fiscales, 
b u d g é ta ires  e t de com pensation  finan
cière. U ne v ra ie  réform e doit avoir 
égard  non seu lem ent aux  ex igences 
fiscales, m ais à  l 'ensem ble  des don
nées de l'économ ic nationale . M alheu
reu sem en t on doit co n sta te r que la 
lég isla tio n  nouvelle  n 'e s t  pas l 'e x p re s 
sion  d 'u n e  concep tion  hom ogène. Il 
fau t lui reprocher 1. q u 'e lles  s 'e s t serv ie  
des ex p ertises pour s 'e n  approprier, 
un iquem ent du po in t de vue  de l 'o p 
po rtun ité , des no tions e t id ées p a r ti
e lles; 2 . que son argum en ta tio n  con
tien t des con trad ic tions év iden tes. Pris 
dans leu r ensem ble les p ro je ts  de loi 
ne  répo n d en t aucunem ent au x  ex igen 
ces de la  situ a tio n  actuelle .

S esum en : N o t a s  a l  d i a g n o s i s  
d e  l a  r e f o r m a  t r i b u t a r i a  d e  
l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a  L P ara 
p rep ara r la  llam ada .g ran d e"  reform a 
tr ib u ta ria  se han  redactado  v a r io s  dic
tám enes cientiflcos. El d iagnóstico  
de la  leg islac ión  de reform a, por lo 
tan to , se funda en  dichos d ictám enes, 
y  exam ina d eten idam en te  si la ta rea  
de la  reform a financiera  y  tr ib u ta ria  
h a  sido b ien  reconocida. U na reform a 
tr ib u ta ria  „o rgán ica“ debe, según opina 
el au to r, o rien ta rse  en Ja es tru c tu ra  de 
la econom ía po lítica  y  sus cam bios, y  
los d ictám enes c ientíficos se han  acer
cado considerab lem en te  a es ta  ta rea , 
en  p a rte  h an  p arado  le jo s de e lla  si no 
se h an  o rien tado  bastan tem en te  en ese 
ob jetivo , Pero, en todo caso, todos los 
d ictám enes form en u n  todo sis tem áti
cam ente exam inado a fondo. La ta re a  
de una  reform a orgán ica exige, en p ri
m er térm ino, que se efectúe la  reform a 
financiera , tr ib u ta ria  y  p resu p u esta rio  
den tro  de una leg islac ión  coheren te , y  
que no se rea lice  la reform a tr ib u ta ria  
ún icam ente  fiscalm ente pero  con m iras 
a la econom ía pub lica en su  con jun to . 
A nte  es ta  n ecesaria  u n id ad  en la con
cepción  to tal, se podría  reprochar la 
ac tu a l leg islac ión  de h aberse  valido  
so lem ente de unas p a rte s  de los dic
tám enes científicos, p a rtes  que parecen  
favorab les y p arc ia lm en te  con trad ic
to rias en sus prop ios argum entaciones. 
De n inguna m anera, los p royectos de 
ley  no dan  abasto  a las ex igencias de 
la  p resen te  situación.
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